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§ 1 Abs. 7: § 1 Abs. 7: 
 
 

 
(7) Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger ist 
für die Gemeinden und Gemeindeverbände Verbindungsstelle und 
betreibt die Zugangsstelle in pensionsrechtlichen Angelegenheiten der 
Gemeindebeamten sowie ihrer Hinterbliebenen gemäß dem 
Sozialversicherungs – Ergänzungsgesetz (SV-EG). Seine Tätigkeit als 
Verbindungsstelle und als Betreiber der Zugangsstelle umfasst alle 
Aufgaben und alle Rechte und Pflichten nach diesem Bundesgesetz. Er 
besorgt diese Aufgaben im übertragenen Wirkungsbereich und ist dabei 
an die Weisungen der Gemeinde oder des Gemeindeverbandes 
gebunden. 

§ 1a: § 1a: 
 
Folgende Bestimmungen dieses Gesetzes sind auf eingetragene Partner von 
Gemeindebeamten nach dem Eingetragene Partnerschaft-Gesetz – EPG 
sinngemäß anzuwenden: § 9 Abs. 2, § 14, § 44b (mit Ausnahme des Abs. 1 
lit.b und Abs. 3), § 69 Abs. 2 (mit Ausnahme der Z. 2 lit.b zweiter Fall), §§ 71 
bis 71f, § 72 (mit Ausnahme des Abs. 4 Z. 3 lit.b); § 74, § 75 (hinsichtlich des 
überlebenden Ehegatten), § 76, § 77, § 79, § 81, § 84, § 88, § 93 Abs. 5, 
§ 97e Abs. 7 und § 97u Abs. 2. 

 
Folgende Bestimmungen dieses Gesetzes sind auf eingetragene Partner von 
Gemeindebeamten nach dem Eingetragene Partnerschaft-Gesetz – EPG 
sinngemäß anzuwenden: § 9 Abs. 2, § 14, § 44b (mit Ausnahme des Abs. 1 
lit. b und Abs. 3), § 53 Abs. 6, § 69 Abs. 2, §§ 71 bis 81, § 84, § 85a bis 
88a, § 97e und § 97u Abs. 1 und 2. 

Landtag von Niederösterreich 
Landtagsdirektion 

Eing.:15.10.2014 

zu Ltg.-492/G-2/1-2014 

Ko-Ausschuss 
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§ 3 Abs. 1: § 3 Abs. 1: 
 
(1) Die Aufnahme als Gemeindebeamter erfolgt durch Ernennung auf einen im 
Dienstpostenplan vorgesehenen Dienstposten. Die Aufnahme als 
Gemeindebeamter ist vom Gemeinderat zu beschließen. Die Aufnahme ist nur 
zulässig, wenn ein solcher Dienstposten frei ist und alle Bedingungen für die 
Aufnahme in das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis im allgemeinen (§ 5) 
sowie für die Erlangung des Dienstpostens im besonderen (§ 6) erfüllt sind. 
 

 
(1) Die Aufnahme als Gemeindebeamter erfolgt durch Ernennung auf einen im 
Dienstpostenplan vorgesehenen Dienstposten. Die Aufnahme als 
Gemeindebeamter ist vom Gemeinderat (in Städten mit eigenem Statut: 
vom Stadtsenat) zu beschließen. Die Aufnahme ist nur zulässig, wenn ein 
solcher Dienstposten frei ist und alle Bedingungen für die Aufnahme in das 
öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis im allgemeinen (§ 5) sowie für die 
Erlangung des Dienstpostens im besonderen (§ 6) erfüllt sind. 
 

§ 3 Abs. 4: § 3 Abs. 4: 
 
(4) Wenn es besondere dienstliche Rücksichten geboten erscheinen lassen, 
kann die als Gemeindebeamter aufzunehmende Person unmittelbar in eine 
höhere Gehaltsstufe ernannt werden; hiebei ist auf die bisherige 
Berufslaufbahn und die künftige Verwendung Bedacht zu nehmen. Ein solcher 
Gemeinderatsbeschluß ist der Landesregierung bekanntzugeben und wird 
frühestens vier Wochen nach der Bekanntgabe rechtswirksam. 
 

 
(4) Wenn es besondere dienstliche Rücksichten geboten erscheinen lassen, 
kann die als Gemeindebeamter aufzunehmende Person unmittelbar in eine 
höhere Gehaltsstufe ernannt werden; hiebei ist auf die bisherige 
Berufslaufbahn und die künftige Verwendung Bedacht zu nehmen. Ein solcher 
Gemeinderatsbeschluß (Stadtsenatsbeschluß)  ist der Landesregierung 
bekanntzugeben und wird frühestens vier Wochen nach der Bekanntgabe 
rechtswirksam. 
 

§ 4 Abs. 7: § 4 Abs. 7: 
 
(7) Zeiten gemäß Abs. 2 Z. 3, in denen der Gemeindebeamte eine Tätigkeit 
ausgeübt hat oder ein Studium betrieben hat, können mit Beschluss des 
Gemeinderates im öffentlichen Interesse insoweit zur Gänze berücksichtigt 
werden, als die Tätigkeit oder das Studium für die erfolgreiche Verwendung 
des Gemeindebeamten von besonderer Bedeutung ist. 
 

 
(7) Zeiten gemäß Abs. 2 Z. 3, in denen der Gemeindebeamte eine Tätigkeit 
ausgeübt hat oder ein Studium betrieben hat, können mit Beschluss des 
Gemeinderates (in Städten mit eigenem Statut: des Stadtsenates) im 
öffentlichen Interesse insoweit zur Gänze berücksichtigt werden, als die 
Tätigkeit oder das Studium für die erfolgreiche Verwendung des 
Gemeindebeamten von besonderer Bedeutung ist. 
 

§ 5 Abs. 4: § 5 Abs. 4: 
 
(4) Der Gemeinderat kann einen Gemeindebeamten von der Ablegung der 
gesamten Prüfung befreien, wenn der Gemeindebeamte die erfolgreiche 
Ablegung einer dieser gleichwertigen Prüfung nachweist. Eine Prüfung ist 
gleichwertig, wenn sie als Dienstprüfung für den gleichen Dienstzweig wie den, 
in den der Gemeindebeamte aufgenommen werden soll, bei einer inländischen 
Gebietskörperschaft gilt. Der Gemeinderat kann einen Gemeindebeamten von 
der Ablegung der Prüfung in einzelnen Prüfungsgegenständen befreien, wenn 
diese Bestandteil einer bereits abgelegten Dienstprüfung waren. Im Zuge des 
Ermittlungsverfahrens für die gänzliche oder teilweise Befreiung von 

 
(4) Der Gemeinderat (in Städten mit eigenem Statut: der Stadtsenat) kann 
einen Gemeindebeamten von der Ablegung der gesamten Prüfung befreien, 
wenn der Gemeindebeamte die erfolgreiche Ablegung einer dieser 
gleichwertigen Prüfung nachweist. Eine Prüfung ist gleichwertig, wenn sie als 
Dienstprüfung für den gleichen Dienstzweig wie den, in den der 
Gemeindebeamte aufgenommen werden soll, bei einer inländischen 
Gebietskörperschaft gilt. Der Gemeinderat (in Städten mit eigenem Statut: 
der Stadtsenat) kann einen Gemeindebeamten von der Ablegung der Prüfung 
in einzelnen Prüfungsgegenständen befreien, wenn diese Bestandteil einer 
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Prüfungen für den Standesbeamten- oder Staatsbürgerschaftsdienst sind 
Stellungnahmen vom Vorsitzenden der Prüfungskommission für die 
Fachprüfung für den Standesbeamtendienst bzw. für die Fachprüfung für den 
Staatsbürgerschaftsdienst über die Frage der Gleichwertigkeit der bereits 
erfolgreich abgelegten Prüfungen einzuholen. Der Gemeinderat kann einen 
Gemeindebeamten von der Ablegung der Prüfung befreien, wenn der 
Gemeindebeamte infolge gesundheitlicher Schädigung auf nicht absehbare 
Zeit an der Ablegung der Prüfung verhindert ist und darüber ein amtsärztliches 
Gutachten erbringt. 
 

bereits abgelegten Dienstprüfung waren. Im Zuge des Ermittlungsverfahrens 
für die gänzliche oder teilweise Befreiung von Prüfungen für den 
Standesbeamten- oder Staatsbürgerschaftsdienst sind Stellungnahmen vom 
Vorsitzenden der Prüfungskommission für die Fachprüfung für den 
Standesbeamtendienst bzw. für die Fachprüfung für den 
Staatsbürgerschaftsdienst über die Frage der Gleichwertigkeit der bereits 
erfolgreich abgelegten Prüfungen einzuholen. Der Gemeinderat (in Städten 
mit eigenem Statut: der Stadtsenat) kann einen Gemeindebeamten von der 
Ablegung der Prüfung befreien, wenn der Gemeindebeamte infolge 
gesundheitlicher Schädigung auf nicht absehbare Zeit an der Ablegung der 
Prüfung verhindert ist und darüber ein amtsärztliches Gutachten erbringt. 
 

§ 5 Abs. 6: § 5 Abs. 6: 
 
(6) Die Aufnahme eines Gemeindebeamten erfolgt vor Erlassung einer 
Bestimmung über die für die Erlangung seines Dienstpostens erforderliche 
Dienstprüfung mit der Auflage, die Dienstprüfung innerhalb einer Frist von zwei 
Jahren ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Bestimmung abzulegen. Vor 
Ablauf dieser Frist kann aus besonderen Billigkeitsrücksichten vom 
Gemeinderat, die Frist erstreckt oder die Ablegung der Prüfung ganz 
nachgesehen werden; sonst gilt die Aufnahme nach Ablauf der Frist ohne 
erfolgreiche Ablegung der Prüfung als nicht erfolgt. 
 

 
(6) Die Aufnahme eines Gemeindebeamten erfolgt vor Erlassung einer 
Bestimmung über die für die Erlangung seines Dienstpostens erforderliche 
Dienstprüfung mit der Auflage, die Dienstprüfung innerhalb einer Frist von zwei 
Jahren ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Bestimmung abzulegen. Vor 
Ablauf dieser Frist kann aus besonderen Billigkeitsrücksichten vom 
Gemeinderat (in Städten mit eigenem Statut: vom Stadtsenat), die Frist 
erstreckt oder die Ablegung der Prüfung ganz nachgesehen werden; sonst gilt 
die Aufnahme nach Ablauf der Frist ohne erfolgreiche Ablegung der Prüfung 
als nicht erfolgt. 
 

§ 6 Abs. 1 lit. a Z. 2: § 6 Abs. 1 lit. a Z. 2: 
 
(1) Für die Ernennung auf einen freien Dienstposten sind, abgesehen von den 
erforderlichen Dienstprüfungen, in den einzelnen Verwendungsgruppen noch 
vorausgesetzt: 

a) für die Verwendungsgruppe VII (Höherer Dienst) eine der Verwendung 
entsprechende abgeschlossene Hochschulbildung. Diese ist 
nachzuweisen durch: 
1. den Erwerb eines Diplom-, Master- oder Doktorgrades gemäß § 87 

Abs. 1 des Universitätsgesetzes 2002 oder  
2. den Erwerb eines akademischen Grades gemäß § 5 Abs. 2 des 

Fachhochschul-Studiengesetzes aufgrund des Abschlusses eines 
Fachhochschul-Masterstudienganges oder eines Fachhochschul-
Diplomstudienganges. 

 

 
(1) Für die Ernennung auf einen freien Dienstposten sind, abgesehen von den 
erforderlichen Dienstprüfungen, in den einzelnen Verwendungsgruppen noch 
vorausgesetzt: 

a) für die Verwendungsgruppe VII (Höherer Dienst) eine der Verwendung 
entsprechende abgeschlossene Hochschulbildung. Diese ist 
nachzuweisen durch: 
1. den Erwerb eines Diplom-, Master- oder Doktorgrades gemäß § 87 

Abs. 1 des Universitätsgesetzes 2002 oder  
2. den Erwerb eines akademischen Grades gemäß § 6 Abs. 2 des 

Fachhochschul-Studiengesetzes aufgrund des Abschlusses eines 
Fachhochschul-Masterstudienganges oder eines Fachhochschul-
Diplomstudienganges. 
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§ 6 Abs. 4: § 6 Abs. 4: 
 
(4) Eine Person, die bereits in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zu 
einer anderen Gebietskörperschaft, zu einem Gemeindeverband oder zu einer 
Verwaltungsgemeinschaft gestanden ist, kann vom Gemeinderat in ein 
öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis zur Gemeinde mit der zuletzt 
innegehabten oder einer höheren dienst- und besoldungsrechtlichen Stellung 
aufgenommen werden, wenn sie die Erfordernisse gemäß Abs. 1 erfüllt. Ist für 
die Ernennung auf den Dienstposten bei der Gemeinde die Ablegung einer 
Dienstprüfung vorgesehen, so ist diese innerhalb von zwei Jahren nach der 
Aufnahme abzulegen, wobei § 5 Abs. 4 bis 6 sinngemäß anzuwenden ist. Im 
übrigen gelten die Bestimmungen des IV. Abschnittes. 
 

 
(4) Eine Person, die bereits in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zu 
einer anderen Gebietskörperschaft, zu einem Gemeindeverband oder zu einer 
Verwaltungsgemeinschaft gestanden ist, kann vom Gemeinderat (in Städten 
mit eigenem Statut: vom Stadtsenat) in ein öffentlich-rechtliches 
Dienstverhältnis zur Gemeinde mit der zuletzt innegehabten oder einer 
höheren dienst- und besoldungsrechtlichen Stellung aufgenommen werden, 
wenn sie die Erfordernisse gemäß Abs. 1 erfüllt. Ist für die Ernennung auf den 
Dienstposten bei der Gemeinde die Ablegung einer Dienstprüfung vorgesehen, 
so ist diese innerhalb von zwei Jahren nach der Aufnahme abzulegen, wobei 
§ 5 Abs. 4 bis 6 sinngemäß anzuwenden ist. Im übrigen gelten die 
Bestimmungen des IV. Abschnittes. 
 

§ 6 Abs. 5: § 6 Abs. 5: 
 
(5) Kann der Gemeindebeamte bei einer Auflage nach Abs. 4 und § 5 Abs. 5 
die erfolgreiche Ablegung der vorgeschriebenen Dienstprüfung oder die 
weiteren Voraussetzungen nicht fristgerecht nachweisen, ist er vom 
Bürgermeister zu entlassen. Auf diese Rechtsfolge ist im Aufnahmebescheid 
ausdrücklich hinzuweisen. Zur Vermeidung von Härten kann der Gemeinderat 
bei längerer Krankheit, Entfall eines Prüfungstermines oder aus anderen 
triftigen Gründen die Frist über Ansuchen des Gemeindebeamten um 
höchstens weitere zwei Jahre verlängern. 
 

 
(5) Kann der Gemeindebeamte bei einer Auflage nach Abs. 4 und § 5 Abs. 5 
die erfolgreiche Ablegung der vorgeschriebenen Dienstprüfung oder die 
weiteren Voraussetzungen nicht fristgerecht nachweisen, ist er vom 
Bürgermeister zu entlassen. Auf diese Rechtsfolge ist im Aufnahmebescheid 
ausdrücklich hinzuweisen. Zur Vermeidung von Härten kann der Gemeinderat 
(in Städten mit eigenem Statut: der Stadtsenat) bei längerer Krankheit, 
Entfall eines Prüfungstermines oder aus anderen triftigen Gründen die Frist 
über Ansuchen des Gemeindebeamten um höchstens weitere zwei Jahre 
verlängern. 
 

§ 6 Abs. 9: § 6 Abs. 9: 
 
(9) Der Gemeinderat hat auf Antrag eines Bewerbers gemäß Abs. 6 um eine 
Inländern nicht vorbehaltene Verwendung im Einzelfall zu entscheiden, 
1. ob .... 
 

 
(9) Der Gemeinderat (in Städten mit eigenem Statut: der Stadtsenat) hat 
auf Antrag eines Bewerbers gemäß Abs. 6 um eine Inländern nicht 
vorbehaltene Verwendung im Einzelfall zu entscheiden, 
1. ob .... 
 

§ 7 Abs. 1: § 7 Abs. 1: 
 
(1) Der Gemeindebeamte darf auf einen Dienstposten eines anderen 
Dienstzweiges nur ernannt werden, wenn er die für die Erlangung eines 
solchen Dienstpostens gesetzlich vorgeschriebenen Aufnahmebedingungen, 
ausgenommen eine vorgeschriebene Dienstprüfung, erfüllt. Die Ernennung ist 
vom Gemeinderat zu beschließen. 

 
(1) Der Gemeindebeamte darf auf einen Dienstposten eines anderen 
Dienstzweiges nur ernannt werden, wenn er die für die Erlangung eines 
solchen Dienstpostens gesetzlich vorgeschriebenen Aufnahmebedingungen, 
ausgenommen eine vorgeschriebene Dienstprüfung, erfüllt. Die Ernennung ist 
vom Gemeinderat (in Städten mit eigenem Statut: vom Stadtsenat) zu 
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 beschließen. 
 

§ 11 Abs. 3: § 11 Abs. 3: 
 
(3) Der Gemeinderat kann auch andere als die in den Abs. 1 und 2 
angeführten Zeiträume, die für die dienstliche Verwendung des 
Gemeindebeamten von wesentlicher Bedeutung sind, anrechnen. 
 

 
(3) Der Gemeinderat (in Städten mit eigenem Statut: der Stadtsenat) kann 
auch andere als die in den Abs. 1 und 2 angeführten Zeiträume, die für die 
dienstliche Verwendung des Gemeindebeamten von wesentlicher Bedeutung 
sind, anrechnen. 
 

§ 14 Abs. 6: § 14 Abs. 6: 
 
(6) Wenn die Hereinbringung des besonderen Pensionsbeitrages in sechzig 
Monatsraten eine besondere Härte bedeuten würde, so können bis zu neunzig 
Monatsraten bewilligt werden. Der Gemeinderat kann in einzelnen Fällen bei 
Vorliegen von Härten die Beitragsleistungen auch ganz oder teilweise 
erlassen. 
 

 
(6) Wenn die Hereinbringung des besonderen Pensionsbeitrages in sechzig 
Monatsraten eine besondere Härte bedeuten würde, so können bis zu neunzig 
Monatsraten bewilligt werden. Der Gemeinderat (in Städten mit eigenem 
Statut: der Stadtsenat) kann in einzelnen Fällen bei Vorliegen von Härten die 
Beitragsleistungen auch ganz oder teilweise erlassen. 
 

§ 17 Abs. 1 lit. a: § 17 Abs. 1 lit. a: 
 
(1) Die Aufnahme sowie jede sonstige Ernennung (z.B. Überstellung, 
Beförderung gemäß § 16 Abs. 1 lit.b GBGO) eines Gemeindebeamten ist in 
der Form eines Bescheides auszusprechen. Dieser Bescheid hat zu enthalten: 

a) den Hinweis auf den Gemeinderatsbeschluß; 
b) die ... 

 

 
(1) Die Aufnahme sowie jede sonstige Ernennung (z.B. Überstellung, 
Beförderung gemäß § 16 Abs. 1 lit.b GBGO) eines Gemeindebeamten ist in 
der Form eines Bescheides auszusprechen. Dieser Bescheid hat zu enthalten: 

a) den Hinweis auf den Gemeinderatsbeschluß (Stadtsenatsbeschluß); 
b) die ... 

 
§ 24 Abs. 1: § 24 Abs. 1: 
 
(1) Das Dienstverhältnis des Gemeindebeamten wird aufgelöst durch: 

1. Tod 
2.  a) bei Verwendung gemäß § 9 Abs. 1: 
        Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft 

b) bei sonstigen Verwendungen: 
aa) Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft, wenn nicht die 

Staatsangehörigkeit eines vom § 5 Abs. 1 erfaßten Landes gegeben 
ist 

bb) Verlust der Staatsangehörigkeit eines vom § 5 Abs. 1 erfaßten 
Landes, wenn nicht die Staatsangehörigkeit eines anderen vom § 5 
Abs. 1 erfaßten Landes oder die österreichische Staatsbürgerschaft 
gegeben ist 

3. Austritt (§ 25) 
4. die Ausscheidung (§ 26) 

 
(1) Das Dienstverhältnis des Gemeindebeamten wird aufgelöst durch: 

1. Tod 
2.  a) bei Verwendung gemäß § 9 Abs. 1: 
        Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft 

b) bei sonstigen Verwendungen: 
aa) Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft, wenn nicht die 

Staatsangehörigkeit eines vom § 5 Abs. 1 erfaßten Landes gegeben 
ist 

bb) Verlust der Staatsangehörigkeit eines vom § 5 Abs. 1 erfaßten 
Landes, wenn nicht die Staatsangehörigkeit eines anderen vom § 5 
Abs. 1 erfaßten Landes oder die österreichische Staatsbürgerschaft 
gegeben ist 

3. Austritt (§ 25) 
4. die Ausscheidung (§ 26) 
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5. die Entlassung (§ 27). 
 

5. die Entlassung (§ 27), 
6. Begründung eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses zu 

einer anderen Gebietskörperschaft oder einem Gemeindeverband. 
 

§ 25: § 25: 
 
(1) Jeder Gemeindebeamte kann ohne Angabe von Gründen durch Abgabe 
einer schriftlichen Erklärung aus dem Dienstverhältnis austreten. Das 
Dienstverhältnis endet zu dem in der Erklärung bekanntgegebenen Zeitpunkt, 
frühestens jedoch vier Wochen nach dem Einlangen der Austrittserklärung 
beim Gemeindeamt. 
 
(2) Die Abgabe einer Austrittserklärung ist nicht erforderlich, wenn im 
unmittelbaren Anschluß an die Beendigung des Gemeindedienstes eine 
einvernehmliche Übernahme in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis zu 
einem anderen öffentlichen Dienstgeber erfolgt. Der Austritt wird mit dem der 
Übernahme in das neue Dienstverhältnis vorausgehenden Tag wirksam. 
 

 
(1) Jeder Gemeindebeamte kann ohne Angabe von Gründen durch Abgabe 
einer schriftlichen Erklärung aus dem Dienstverhältnis austreten. Das 
Dienstverhältnis endet zu dem in der Erklärung bekanntgegebenen Zeitpunkt, 
frühestens jedoch vier Wochen nach dem Einlangen der Austrittserklärung 
beim Gemeindeamt. 
 
(2) Die Abgabe einer Austrittserklärung ist nicht erforderlich, wenn im 
unmittelbaren Anschluß an die Beendigung des Gemeindedienstes eine 
einvernehmliche Übernahme in ein öffentlich-rechtliches 
Dienstverhältnis zu einem anderen öffentlichen Dienstgeber erfolgt. Der 
Austritt wird mit dem der Übernahme in das neue Dienstverhältnis 
vorausgehenden Tag wirksam. 
 

§ 27 Abs. 1: § 27 Abs. 1: 
 
(1) Die Entlassung erfolgt 

a) durch ein auf Entlassung lautendes Disziplinarerkenntnis; 
b) auf Grund einer entsprechenden Gesamtbeurteilung gemäß § 18 Abs. 5; 
c) auf Grund der Verurteilung durch ein inländisches Gericht wegen einer 

oder mehrerer mit Vorsatz begangener strafbarer Handlungen zu einer 
Freiheitsstrafe, wenn  

1. die verhängte Freiheitsstrafe ein Jahr übersteigt, 
2. die nicht bedingt nachgesehene Freiheitsstrafe sechs Monate 

übersteigt oder 
3. die Verurteilung auch oder ausschließlich wegen des Vergehens 

des Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses (§ 212 des 
Strafgesetzbuches) erfolgt ist, und die Rechtsfolge der Verurteilung 
nicht bedingt nachgesehen wurde. 

d) auf Grund einer Verfügung gemäß § 6 Abs. 5. 
 

 
(1) Die Entlassung erfolgt 

a) durch ein auf Entlassung lautendes Disziplinarerkenntnis; 
b) auf Grund einer entsprechenden Gesamtbeurteilung gemäß § 18 Abs. 5; 
c) auf Grund einer Verfügung gemäß § 6 Abs. 5; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) aus einem vorliegenden aktiven Dienstverhältnis bei Verurteilung 

durch ein inländisches Gericht wegen einer oder mehrerer mit 
Vorsatz begangener strafbarer Handlungen zu einer Freiheitsstrafe, 
wenn 
1. die verhängte Freiheitsstrafe ein Jahr übersteigt oder 
2. die nicht bedingt nachgesehene Freiheitsstrafe sechs Monate 

übersteigt; 
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e) aus einem vorliegenden aktiven Dienstverhältnis oder einem 
Ruhestandsverhältnis, wenn eine Verurteilung durch ein 
inländisches Gericht ausschließlich oder auch wegen eines 
Vorsatzdelikts gemäß den §§ 92, 201 bis 217, 312 und 312a StGB 
rechtskräftig erfolgt ist. 

Das Dienstverhältnis endet im Fall der lit. d und lit. e auch dann, wenn 
die Rechtsfolge der Verurteilung bedingt nachgesehen wurde. 
 

§ 28 Abs. 5: § 28 Abs. 5: 
 
(5) Der Gemeinderat kann jedoch, wenn es im Interesse des Dienstes 
notwendig ist, den Gemeindebeamten auffordern, seinen Wohnsitz in die 
Gemeinde zu verlegen; dieser Aufforderung hat er Folge zu leisten, wenn ihm 
von der Gemeinde eine entsprechende Wohnung zur Verfügung gestellt wird. 
 

 
(5) Der Gemeinderat (in Städten mit eigenem Statut: der Stadtsenat) kann 
jedoch, wenn es im Interesse des Dienstes notwendig ist, den 
Gemeindebeamten auffordern, seinen Wohnsitz in die Gemeinde zu verlegen; 
dieser Aufforderung hat er Folge zu leisten, wenn ihm von der Gemeinde eine 
entsprechende Wohnung zur Verfügung gestellt wird. 
 

§ 29 Abs. 2: § 29 Abs. 2: 
 
(2) Der Gemeinderat kann mit Dienstauftrag einen Gemeindebeamten ohne 
Änderung des Dienstzweiges und der Verwendungsgruppe nach Beratung mit 
der Personalvertretung  

a) auf ... 
 

 
(2) Der Gemeinderat (in Städten mit eigenem Statut: der Stadtsenat, 
unbeschadet § 32 Z. 16 NÖ STROG, LGBl. 1026) kann mit Dienstauftrag 
einen Gemeindebeamten ohne Änderung des Dienstzweiges und der 
Verwendungsgruppe nach Beratung mit der Personalvertretung  
a) auf ... 
 

§ 29 Abs.4: § 29 Abs. 4: 
 
(4) Die dauernde (mehr als drei Monate jährlich übersteigende) dienstliche 
Verwendung eines Gemeindebeamten außerhalb des Gemeindegebietes ist, 
wenn der Gemeindebeamte dagegen Einspruch erhebt, nur zulässig, wenn der 
Gemeinderat nach Beratung mit der Personalvertretung dies verfügt. 
 

 
(4) Die dauernde (mehr als drei Monate jährlich übersteigende) dienstliche 
Verwendung eines Gemeindebeamten außerhalb des Gemeindegebietes ist, 
wenn der Gemeindebeamte dagegen Einspruch erhebt, nur zulässig, wenn der 
Gemeinderat (in Städten mit eigenem Statut: der Stadtsenat) nach 
Beratung mit der Personalvertretung dies verfügt. 
 

§ 31: § 31: 
 

§ 31 
Nebenbeschäftigung 

 
(1) Eine Nebenbeschäftigung, die der genauen Erfüllung des Dienstes 
Abbruch tut, ihrer Natur nach die volle Unbefangenheit im Dienst 
beeinträchtigen kann oder dem Anstande und der Würde eines 
Gemeindebeamten nicht entspricht, ist untersagt. 

 
§ 31 

Nebenbeschäftigung, Nebentätigkeit 
 
Die Bestimmungen des § 6 GVBG, LGBl. 2420, sind sinngemäß 
anzuwenden. 
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(2) Eine ausdrückliche Bewilligung ist zur Übernahme einer 
Nebenbeschäftigung nicht erforderlich, doch ist der Gemeindebeamte 
verpflichtet, jede erwerbsmäßige Nebenbeschäftigung vorher dem 
Bürgermeister – in Städten mit eigenem Statut dem Magistrat – anzuzeigen. 
Dieser hat die Nebenbeschäftigung durch Bescheid zu untersagen, wenn sie 
nach Abs. 1 unstatthaft ist. Gegen diese Untersagung steht dem 
Gemeindebeamten binnen 2 Wochen die Berufung an den Gemeindevorstand, 
in Städten mit eigenem Statut an den Stadtsenat offen. 
 
§ 32a Abs. 1: § 32a Abs. 1: 
 
(1) Das Ausmaß der regelmäßigen Wochendienstzeit ist vom Gemeinderat, in 
Städten mit eigenem Statut vom Stadtsenat, nach Maßgabe der Erfordernisse 
des Dienstes festzusetzen und darf 40 Stunden nicht übersteigen. 

 
(1) Das Ausmaß der regelmäßigen Wochendienstzeit ist vom Gemeinderat, (in 
Städten mit eigenem Statut: vom Stadtsenat) nach Maßgabe der 
Erfordernisse des Dienstes festzusetzen und darf 40 Stunden nicht 
übersteigen. 
 

§ 35 Abs. 3: § 35 Abs. 3: 
 
(3) Ob und für welche Zeit die Voraussetzung für den Verlust des Anspruches 
auf Dienstbezüge im Sinne des Abs. 2 gegeben sind, stellt der Gemeinderat – 
in Städten mit eigenem Statut der Stadtrat (Stadtsenat) – unter 
Berücksichtigung der vom Gemeindebeamten zu seiner Entschuldigung 
schriftlich vorgebrachten Gründe fest. 
 

 
(3) Ob und für welche Zeit die Voraussetzung für den Verlust des Anspruches 
auf Dienstbezüge im Sinne des Abs. 2 gegeben sind, stellt der Gemeinderat 
(in Städten mit eigenem Statut: der Stadtsenat) unter Berücksichtigung der 
vom Gemeindebeamten zu seiner Entschuldigung schriftlich vorgebrachten 
Gründe fest. 
 

§ 39a Abs. 1: § 39a Abs. 1: 
 
(1) Gemeindebeamte können über Antrag bis auf die Hälfte der regelmäßigen 
Wochenarbeitszeit (§ 32a Abs. 1) vom Dienst freigestellt werden, wenn 
berücksichtigungswürdige Gründe vorliegen und wichtige dienstliche 
Interessen nicht entgegenstehen. Wenn der Gemeindebeamte für ein 
minderjähriges Kind oder für einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen zu 
sorgen hat, ist die Freistellung zu gewähren. Das Ausmaß der Freistellung ist 
so festzulegen, dass die verbleibende Wochenarbeitszeit ein ganzzahliges 
Stundenausmaß umfasst. 
 

 
(1) Gemeindebeamte können über Antrag bis auf die Hälfte der regelmäßigen 
Wochendienstzeit (§ 32a Abs. 1) vom Dienst freigestellt werden, wenn 
berücksichtigungswürdige Gründe vorliegen und wichtige dienstliche 
Interessen nicht entgegenstehen. Wenn der Gemeindebeamte für ein 
minderjähriges Kind oder für einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen 
zu sorgen hat, ist die Freistellung zu gewähren. Das Ausmaß der Freistellung 
ist so festzulegen, dass die verbleibende Wochenarbeitszeit ein ganzzahliges 
Stundenausmaß umfasst. 
 

§ 39a Abs. 5: § 39a Abs. 5: 
  

(5) Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach § 94b Abs. 1 Z. 2 oder 3 kann 
abweichend von Abs. 1 die regelmäßige Wochendienstzeit des 
Gemeindebeamten auf Antrag für mindestens einen Monat und 



- 9 - 

höchstens drei Monate bis auf ein Viertel der Normalleistung (§ 32a Abs. 
1) herabgesetzt werden, wenn keine wichtigen dienstlichen Interessen 
entgegenstehen (Pflegeteilzeit). Auf die Pflegeteilzeit sind die 
Bestimmungen des § 94b über die Freistellung zur Pflege eines 
pflegebedürftigen Angehörigen sinngemäß anzuwenden. 
 

§ 39b Abs. 1: § 39b Abs. 1: 
 
(1) Einem Gemeindebeamten, der zumindest 5 Jahre ununterbrochen im 
Dienst der Gemeinde gestanden ist, kann auf seinen Antrag vom Gemeinderat 
eine Herabsetzung des Beschäftigungsausmaßes mit Freistellung gewährt 
werden, wenn kein wichtiger dienstlicher Grund entgegensteht. 
 

 
(1) Einem Gemeindebeamten, der zumindest 5 Jahre ununterbrochen im 
Dienst der Gemeinde gestanden ist, kann auf seinen Antrag vom Gemeinderat 
(in Städten mit eigenem Statut: vom Stadtsenat) eine Herabsetzung des 
Beschäftigungsausmaßes mit Freistellung gewährt werden, wenn kein 
wichtiger dienstlicher Grund entgegensteht. 
 

§ 39b Abs. 6: § 39b Abs. 6: 
 
(6) Der Gemeinderat kann auf Antrag des Gemeindebeamten die gewährte 
Maßnahme gemäß Abs. 1 widerrufen oder vorzeitig beenden, wenn kein 
wichtiger dienstlicher Grund entgegensteht. 
 

 
(6) Der Gemeinderat (in Städten mit eigenem Statut: der Stadtsenat) kann 
auf Antrag des Gemeindebeamten die gewährte Maßnahme gemäß Abs. 1 
widerrufen oder vorzeitig beenden, wenn kein wichtiger dienstlicher Grund 
entgegensteht. 
 

§ 42 Abs. 4: § 42 Abs. 4: 
 
(4) Nebengebühren, die vom Gemeinderat auf Grund der §§ 45 bis 47 gewährt 
werden, sind in demselben Ausmaß zu erhöhen, um das sich der 
Gehaltsansatz in der Gehaltsstufe 9 der Verwendungsgruppe VI ändert. 
 

 
(4) Nebengebühren, die vom Gemeinderat (Stadtsenat) auf Grund der §§ 45 
bis 47 gewährt werden, sind in demselben Ausmaß zu erhöhen, um das sich 
der Gehaltsansatz in der Gehaltsstufe 9 der Verwendungsgruppe VI ändert. 
 

§ 45: § 45: 
 
Der Gemeinderat kann einem Gemeindebeamten für einen im Dienst 
erwachsenden Mehraufwand eine Aufwandsentschädigung gewähren. Es ist 
der tatsächliche Mehraufwand zu vergüten; eine Pauschalierung ist zulässig. 
 

 
Der Gemeinderat (in Städten mit eigenem Statut im konkreten Einzelfall: 
der Stadtsenat) kann einem Gemeindebeamten für einen im Dienst 
erwachsenden Mehraufwand eine Aufwandsentschädigung gewähren. Es ist 
der tatsächliche Mehraufwand zu vergüten; eine Pauschalierung ist zulässig. 
 

§ 46 Abs. 1 lit. a: § 46 Abs. 1 lit. a: 
 
(1) Für Dienstleistungen, die über jenes Ausmaß an Arbeitsleistung 
hinausgehen, welches vom Gemeindebeamten auf Grund seiner 
dienstrechtlichen Stellung innerhalb der Dienstzeit gemäß § 32a Abs. 1 
normalerweise zu erbringen ist (Normalleistung), gebührt eine Entschädigung, 
wenn und insoweit diese Mehrdienstleistungen  

 
(1) Für Dienstleistungen, die über jenes Ausmaß an Arbeitsleistung 
hinausgehen, welches vom Gemeindebeamten auf Grund seiner 
dienstrechtlichen Stellung innerhalb der Dienstzeit gemäß § 32a Abs. 1 
normalerweise zu erbringen ist (Normalleistung), gebührt eine Entschädigung, 
wenn und insoweit diese Mehrdienstleistungen  
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a) vom Gemeinderat, in den Städten mit eigenem Statut vom Stadtsenat, 
vom Bürgermeister oder von einem vom Bürgermeister hiezu 
ermächtigten Mitglied des Gemeindevorstandes (Stadtrates) oder des 
Stadtsenates oder von dem vom Bürgermeister hiezu ermächtigten 
leitenden Gemeindebeamten unter Berufung auf diese Ermächtigung 
schriftlich angeordnet sind und 

b) durch ... 
 

a) vom Gemeinderat, (in Städten mit eigenem Statut: vom Stadtsenat), 
vom Bürgermeister oder von einem vom Bürgermeister hiezu 
ermächtigten Mitglied des Gemeindevorstandes (Stadtrates) oder des 
Stadtsenates oder von dem vom Bürgermeister hiezu ermächtigten 
leitenden Gemeindebeamten unter Berufung auf diese Ermächtigung 
schriftlich angeordnet sind und 

b) durch ... 
 

§ 46 Abs. 2: § 46 Abs. 2: 
 
(2) Die Mehrdienstleistungsentschädigung besteht aus der Grundvergütung 
und dem Überstundenzuschlag. Die Grundvergütung für die Überstunde ist 
durch die Teilung des Gehaltes zuzüglich einer allenfalls gebührenden 
Ausgleichszulage infolge einer Überstellung gemäß § 7, Dienstzulage, 
Dienstalterszulage, Personalzulage, Zulagen gemäß § 21 NÖ 
Gemeindebeamtengehaltsordnung 1976, Verwendungszulage und 
Teuerungszulage durch die 4,33fache Anzahl der für den Gemeindebeamten 
auf Grund der Festsetzung des Gemeinderates nach § 32 Abs. 2 geltenden 
Wochenstundenzahl zu ermitteln. 
 

 
(2) Die Mehrdienstleistungsentschädigung besteht aus der Grundvergütung 
und dem Überstundenzuschlag. Die Grundvergütung für die Überstunde ist 
durch die Teilung des Gehaltes zuzüglich einer allenfalls gebührenden 
Ausgleichszulage infolge einer Überstellung gemäß § 7, Dienstzulage, 
Dienstalterszulage, Personalzulage, Zulagen gemäß § 21 NÖ 
Gemeindebeamtengehaltsordnung 1976, Verwendungszulage und 
Teuerungszulage durch die 4,33fache Anzahl der für den Gemeindebeamten 
auf Grund der Festsetzung des Gemeinderates (Stadtsenates) nach § 32a 
Abs. 1.geltenden Wochenstundenzahl zu ermitteln. 
 

§ 47 Abs. 2: § 47 Abs. 2: 
 
(2) Die Sonderzulagen werden vom Gemeinderat nach gleichen Grundsätzen 
allgemein oder im Einzelfall gewährt. 
 

 
(2) Die Sonderzulagen werden vom Gemeinderat nach gleichen Grundsätzen 
allgemein oder im Einzelfall (in Städten mit eigenem Statut im konkreten 
Einzelfall: vom Stadtsenat) gewährt. 
 

§ 48a Abs. 5: § 48a Abs. 5: 
 
(5) Für die Gemeindebeamten günstigere Regelungen (z.B. Pauschalierung) 
können vom Gemeinderat nach gleichen Grundsätzen allgemein oder im 
Einzelfall vorgesehen werden. 
 

 
(5) Für die Gemeindebeamten günstigere Regelungen (z.B. Pauschalierung) 
können vom Gemeinderat nach gleichen Grundsätzen allgemein oder im 
Einzelfall (in Städten mit eigenem Statut im konkreten Einzelfall: vom 
Stadtsenat) vorgesehen werden. 
 

§ 49 Abs. 5: § 49 Abs. 5: 
 
(5) In berücksichtigungswürdigen Fällen kann einem Gemeindebeamten oder 
seinen versorgungsberechtigten Hinterbliebenen vom Gemeinderat auf 
Ansuchen ein unverzinslicher, binnen längstens zehn Jahren 
zurückzuzahlender Vorschuß auf seine Bezüge gewährt werden, wenn die von 
den monatlichen Bezügen abzuziehenden Rückzahlungsraten im 
unbelasteten, pfändbaren Teil der Dienstbezüge gedeckt sind. Die Bewilligung 

 
(5) In berücksichtigungswürdigen Fällen kann einem Gemeindebeamten oder 
seinen versorgungsberechtigten Hinterbliebenen vom Gemeinderat (in 
Städten mit eigenem Statut: vom Stadtsenat) auf Ansuchen ein 
unverzinslicher, binnen längstens zehn Jahren zurückzuzahlender Vorschuß 
auf seine Bezüge gewährt werden, wenn die von den monatlichen Bezügen 
abzuziehenden Rückzahlungsraten im unbelasteten, pfändbaren Teil der 
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eines drei monatliche Bezüge übersteigenden Vorschusses kann von 
Sicherstellungen für den Mehrbetrag abhängig gemacht werden. Der Vorschuß 
wird im Wege der Aufrechnung abgestattet, der Gemeindebeamte kann jedoch 
den Vorschuß vorzeitig zurückzahlen. Scheidet ein Gemeindebeamter aus 
dem Dienstverhältnis aus, so können zur Deckung eines in diesem Zeitpunkt 
noch nicht zur Gänze zurückgezahlten Vorschusses die dem ausscheidenden 
Gemeindebeamten selbst zustehenden Geldansprüche herangezogen werden.
 

Dienstbezüge gedeckt sind. Die Bewilligung eines drei monatliche Bezüge 
übersteigenden Vorschusses kann von Sicherstellungen für den Mehrbetrag 
abhängig gemacht werden. Der Vorschuß wird im Wege der Aufrechnung 
abgestattet, der Gemeindebeamte kann jedoch den Vorschuß vorzeitig 
zurückzahlen. Scheidet ein Gemeindebeamter aus dem Dienstverhältnis aus, 
so können zur Deckung eines in diesem Zeitpunkt noch nicht zur Gänze 
zurückgezahlten Vorschusses die dem ausscheidenden Gemeindebeamten 
selbst zustehenden Geldansprüche herangezogen werden. 
 

§ 50 Abs. 7: § 50 Abs. 7: 
 
(7) Der Gemeinderat kann unter Berücksichtigung der Anzahl der Kinder und 
der dadurch vermehrten Lebenshaltungskosten allgemein oder im Einzelfall 
die Studienbeihilfe auf folgende Beträge erhöhen: 

a) in den ... 
 

 
(7) Der Gemeinderat kann unter Berücksichtigung der Anzahl der Kinder und 
der dadurch vermehrten Lebenshaltungskosten allgemein oder im Einzelfall (in 
Städten mit eigenem Statut im konkreten Einzelfall: vom Stadtsenat) die 
Studienbeihilfe auf folgende Beträge erhöhen: 

a) in den ... 
 

§ 52 Abs. 1: § 52 Abs. 1: 
 
(1) Für die den Gemeindebeamten auf Grund ihres dienstlichen Verhältnisses 
zur Verfügung gestellten Wohnungen (Dienstwohnungen, die des Dienstes 
wegen bezogen werden müssen, oder Naturalwohnungen), ferner für 
Verköstigung oder sonstige Naturalbezüge ist vom Gemeindebeamten eine 
angemessene Vergütung zu leisten, deren Höhe vom Gemeinderat 
(Stadtsenat) festzusetzen ist. Bei der Festsetzung sind die örtlichen 
Verhältnisse sowie die der Gemeinde erwachsenden Gestehungskosten zu 
berücksichtigen. Die Vergütung ist in monatlichen Teilbeträgen einzubehalten 
oder einzuheben. 
 

 
(1) Für die den Gemeindebeamten auf Grund ihres dienstlichen Verhältnisses 
zur Verfügung gestellten Wohnungen (Dienstwohnungen, die des Dienstes 
wegen bezogen werden müssen, oder Naturalwohnungen), ferner für 
Verköstigung oder sonstige Naturalbezüge ist vom Gemeindebeamten eine 
angemessene Vergütung zu leisten, deren Höhe vom Gemeinderat (in 
Städten mit eigenem Statut: vom Stadtsenat) festzusetzen ist. Bei der 
Festsetzung sind die örtlichen Verhältnisse sowie die der Gemeinde 
erwachsenden Gestehungskosten zu berücksichtigen. Die Vergütung ist in 
monatlichen Teilbeträgen einzubehalten oder einzuheben. 
 

§ 52 Abs. 3: § 52 Abs. 3: 
 
(3) Der Gemeindebeamte hat auf Verlangen des Bürgermeisters die Dienst- 
oder Naturalwohnung innerhalb von drei Monaten zu räumen, wenn sein 
Dienstverhältnis aufgelöst wird oder eine Änderung seiner Dienstverwendung 
eintritt. Der Gemeindebeamte hat auf Verlangen des Bürgermeisters die 
Dienst- oder Naturalwohnung innerhalb der gleichen Frist auch dann zu 
räumen, wenn sie auf eine Art verwendet werden soll, die in einem höheren 
Maße den Aufgaben der Verwaltung dient als die gegenwärtige Verwendung; 
ob diese Voraussetzung zutrifft, entscheidet im Zweifel der Gemeinderat. Der 
Bürgermeister kann nach Beratung mit der Personalvertretung die 
Räumungsfrist, wenn es der Dienst erfordert, bis auf einen Monat herabsetzen; 

 
(3) Der Gemeindebeamte hat auf Verlangen des Bürgermeisters die Dienst- 
oder Naturalwohnung innerhalb von drei Monaten zu räumen, wenn sein 
Dienstverhältnis aufgelöst wird oder eine Änderung seiner Dienstverwendung 
eintritt. Der Gemeindebeamte hat auf Verlangen des Bürgermeisters die 
Dienst- oder Naturalwohnung innerhalb der gleichen Frist auch dann zu 
räumen, wenn sie auf eine Art verwendet werden soll, die in einem höheren 
Maße den Aufgaben der Verwaltung dient als die gegenwärtige Verwendung; 
ob diese Voraussetzung zutrifft, entscheidet im Zweifel der Gemeinderat (in 
Städten mit eigenem Statut: der Stadtsenat). Der Bürgermeister kann nach 
Beratung mit der Personalvertretung die Räumungsfrist, wenn es der Dienst 
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er kann sie bis auf ein Jahr verlängern, wenn der Gemeindebeamte darum 
ansucht und nachweist, daß es ihm bisher nicht gelungen ist, eine Wohnung 
zu erhalten. 
 

erfordert, bis auf einen Monat herabsetzen; er kann sie bis auf ein Jahr 
verlängern, wenn der Gemeindebeamte darum ansucht und nachweist, daß es 
ihm bisher nicht gelungen ist, eine Wohnung zu erhalten. 
 

§ 52 Abs. 4: § 52 Abs. 4: 
 
(4) Die Vorschriften der Abs. 1 und 2 sind auch dann anzuwenden, wenn dem 
Gemeindebeamten auf Grund seines dienstlichen Verhältnisses Grundstücke 
(Hausgärten) überlassen wurden oder wenn ein Gemeindebeamter nach der 
Versetzung in den Ruhestand oder nach dessen Tode seine versorgungs-
berechtigten Hinterbliebenen (Angehörigen) im Genusse der ihm zur 
Verfügung gestellten Dienst- oder Naturalwohnung oder in der Benützung 
eines Hausgartens oder eines sonstigen Grundstückes vom Gemeinderat 
belassen werden. 
 

 
(4) Die Vorschriften der Abs. 1 und 2 sind auch dann anzuwenden, wenn dem 
Gemeindebeamten auf Grund seines dienstlichen Verhältnisses Grundstücke 
(Hausgärten) überlassen wurden oder wenn ein Gemeindebeamter nach der 
Versetzung in den Ruhestand oder nach dessen Tode seine versorgungs-
berechtigten Hinterbliebenen (Angehörigen) im Genusse der ihm zur 
Verfügung gestellten Dienst- oder Naturalwohnung oder in der Benützung 
eines Hausgartens oder eines sonstigen Grundstückes vom Gemeinderat (in 
Städten mit eigenem Statut: vom Stadtsenat) belassen werden. 
 

§ 52 Abs. 6: § 52 Abs. 6: 
 
(6) Dienstkleider (Uniformen) oder Dienstabzeichen werden dem 
Gemeindebeamten nach Maßgabe des dienstlichen Bedarfes beigestellt. Ob 
und inwieweit Gestehungskosten zu vergüten sind, bestimmt die Vorschrift 
über die Nebengebühren, in Ermangelung einer solchen der Gemeinderat. Der 
Gemeindebeamte haftet für Verlust oder Beschädigung, wenn er sie 
vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht hat. Der Schaden ist in Geld zu 
ersetzen und der Betrag vom Gehalt abzuziehen. Die Höhe der Entschädigung 
setzt der Gemeinderat (Stadtsenat) fest. 
 

 
(6) Dienstkleider (Uniformen) oder Dienstabzeichen werden dem 
Gemeindebeamten nach Maßgabe des dienstlichen Bedarfes beigestellt. Ob 
und inwieweit Gestehungskosten zu vergüten sind, bestimmt die Vorschrift 
über die Nebengebühren, in Ermangelung einer solchen der Gemeinderat (in 
Städten mit eigenem Statut: der Stadtsenat). Der Gemeindebeamte haftet 
für Verlust oder Beschädigung, wenn er sie vorsätzlich oder grobfahrlässig 
verursacht hat. Der Schaden ist in Geld zu ersetzen und der Betrag vom 
Gehalt abzuziehen. Die Höhe der Entschädigung setzt der Gemeinderat 
(Stadtsenat) fest. 
 

§ 52 Abs. 7: § 52 Abs. 7: 
 
(7) Die näheren Bestimmungen zu den Abs. 1 bis 5 trifft der Gemeinderat 
(Stadtsenat). 
 

 
(7) Die näheren Bestimmungen zu den Abs. 1 bis 5 trifft der Gemeinderat (in 
Städten mit eigenem Statut: der Stadtsenat). 
 

§ 53 Abs. 1: § 53 Abs. 1: 
 
(1) Einem Gemeindebeamten kann vom Bürgermeister oder vom Gemeinderat 
für besondere Leistungen, außerordentliche Arbeiten und Verdienste um die 
Republik Österreich, um das Land Niederösterreich, um die Gemeinde oder 
auf fachlichem Gebiet eine Anerkennung ausgesprochen werden. 
 

 
(1) Einem Gemeindebeamten kann vom Bürgermeister oder vom Gemeinderat 
(in Städten mit eigenem Statut: vom Stadtsenat) für besondere Leistungen, 
außerordentliche Arbeiten und Verdienste um die Republik Österreich, um das 
Land Niederösterreich, um die Gemeinde oder auf fachlichem Gebiet eine 
Anerkennung ausgesprochen werden. 
 

§ 53 Abs. 2: § 53 Abs. 2: 
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(2) Wird einem Gemeindebeamten vom Bürgermeister eine Anerkennung nach 
Abs. 1 ausgesprochen, so kann ihm vom Gemeinderat auf Antrag des 
leitenden Gemeindebeamten (Magistratsdirektors) oder der Personalvertretung 
eine einmalige außerordentliche Zuwendung bis zum Höchstbetrage seines 
letzten Dienstbezuges gewährt werden. Wird die Anerkennung vom 
Gemeinderat ausgesprochen, so ist damit gleichzeitig auch eine 
außerordentliche Zuwendung im Ausmaße der Hälfte des letzten 
Dienstbezuges verbunden. Der Gemeinderat kann jedoch auch eine höhere 
Zuwendung bis zum Höchstausmaß des letzten Dienstbezuges gewähren. 
 

 
(2) Wird einem Gemeindebeamten vom Bürgermeister eine Anerkennung nach 
Abs. 1 ausgesprochen, so kann ihm vom Gemeinderat (in Städten mit 
eigenem Statut: vom Stadtsenat) auf Antrag des leitenden 
Gemeindebeamten (Magistratsdirektors) oder der Personalvertretung eine 
einmalige außerordentliche Zuwendung bis zum Höchstbetrage seines letzten 
Dienstbezuges gewährt werden. Wird die Anerkennung vom Gemeinderat (in 
Städten mit eigenem Statut: vom Stadtsenat)  ausgesprochen, so ist damit 
gleichzeitig auch eine außerordentliche Zuwendung im Ausmaße der Hälfte 
des letzten Dienstbezuges verbunden. Der Gemeinderat kann jedoch auch 
eine höhere Zuwendung bis zum Höchstausmaß des letzten Dienstbezuges 
gewähren. 
 

§ 56 Abs. 2: § 56 Abs. 2: 
 
(2) Der Gemeindebeamte wird durch Gemeinderatsbeschluß in den dauernden 
Ruhestand versetzt: 

a) über ... 
 

 
(2) Der Gemeindebeamte wird durch Gemeinderatsbeschluß (in Städten mit 
eigenem Statut: durch Stadtsenatsbeschluß)  in den dauernden Ruhestand 
versetzt: 

a) über ... 
 

§ 59a Abs. 3 Z. 1: § 59a Abs. 3 Z. 1: 
 
(3) Die Ruhegenussberechnungsgrundlage 1 ist wie folgt zu ermitteln: 

1. Für jeden nach dem 31. Dezember 1983 liegenden Monat der 
ruhegenussfähigen Gemeindedienstzeit, für den ein Pensionsbeitrag zu 
leisten ist oder geleistet wurde (Beitragsmonat), ist die 
Bemessungsgrundlage für den Pensionsbeitrag (Beitragsgrundlage) 
nach § 85 Abs. 3 lit.a zu ermitteln. 

2. Beitragsgrundlagen ..... 
 

 
(3) Die Ruhegenussberechnungsgrundlage 1 ist wie folgt zu ermitteln: 

1. Für jeden nach dem 31. Dezember 1983 liegenden Monat der 
ruhegenussfähigen Gemeindedienstzeit, für den ein Pensionsbeitrag zu 
leisten ist oder geleistet wurde (Beitragsmonat), ist die 
Bemessungsgrundlage für den Pensionsbeitrag (Beitragsgrundlage) 
nach § 85 Abs. 3 lit.a zu ermitteln, wobei anstelle der besoldungs-
rechtlichen Stellung die tatsächliche Besoldung maßgeblich ist, 

2. Beitragsgrundlagen ..... 
 

§ 59a Abs. 4: § 59a Abs. 4: 
 
(4) Die Beitragsgrundlage für die Zeit einer gänzlichen Dienstfreistellung gegen 
Entfall der Bezüge nach § 94a Abs. 1 Z. 2 oder nach § 94b beträgt für jeden 
vollen Kalendermonat der Dienstfreistellung € 1.350,– und für jeden restlichen 
Tag der Dienstfreistellung den verhältnismäßigen Teil hievon. Die 
Beitragsgrundlage für Kalendermonate, in denen eine teilweise 
Dienstfreistellung nach § 94a Abs. 1 Z. 1 gewährt wird, beträgt mindestens 
€ 1.350,–. An die Stelle des Betrages von € 1.350,– tritt ab 1. Jänner eines 
jeden Jahres, erstmals ab 1. Jänner 2006, der unter Bedachtnahme auf § 108 

 
(4) Die Beitragsgrundlage für die Zeit einer gänzlichen Dienstfreistellung gegen 
Entfall der Bezüge nach § 94a Abs. 1 Z. 2 oder nach § 94b beträgt für jeden 
vollen Kalendermonat der Dienstfreistellung € 1.350,– und für jeden restlichen 
Tag der Dienstfreistellung den verhältnismäßigen Teil hievon. Die 
Beitragsgrundlage für die restlichen Tage ist zur Beitragsgrundlage nach 
Abs. 3 Z. 1 zu addieren. Die Beitragsgrundlage für Kalendermonate, in denen 
eine teilweise Dienstfreistellung nach § 39a Abs. 5 oder § 94a Abs. 1 Z. 1 
gewährt wird, beträgt mindestens € 1.350,–. An die Stelle des Betrages von € 
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Abs. 6 ASVG mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 108a Abs. 1 ASVG) 
vervielfachte Betrag. 
 

1.350,– tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres, erstmals ab 1. Jänner 2006, der 
unter Bedachtnahme auf § 108 Abs. 6 ASVG mit der jeweiligen 
Aufwertungszahl (§ 108a Abs. 1 ASVG) vervielfachte Betrag. 

§ 63 Abs. 1: § 63 Abs. 1: 
 
(1) Ein Gemeindebeamter ist vom Gemeinderat nach Beratung mit der 
Personalvertretung in den zeitlichen Ruhestand zu versetzen: 

a) wenn ... 
 

 
(1) Ein Gemeindebeamter ist vom Gemeinderat (in Städten mit eigenem 
Statut: vom Stadtsenat) nach Beratung mit der Personalvertretung in den 
zeitlichen Ruhestand zu versetzen: 

a) wenn ... 
 

§ 63 Abs. 2: § 63 Abs. 2: 
 
(2) Die Versetzung in den zeitlichen Ruhestand erfolgt ohne Gemeinderatsbe-
schluß durch eine rechtskräftige Verfügung nach § 18 Abs. 5. 
 

 
(2) Die Versetzung in den zeitlichen Ruhestand erfolgt ohne Gemeinderatsbe-
schluß (Stadtsenatsbeschluß) durch eine rechtskräftige Verfügung nach § 18 
Abs. 5. 
 

§ 67: § 67: 
 
Der Verzicht auf die Anwartschaft auf Pensionsversorgung oder auf den An-
spruch auf Ruhe- oder Versorgungsgenuß ist nur wirksam, wenn er schriftlich 
erklärt worden ist. Sind Personen vorhanden, für die der Gemeindebeamte An-
wartschaft auf Pensionsversorgung erworben hat, so ist zur Wirksamkeit des 
Verzichtes ferner erforderlich, daß diese Personen über die Rechtsfolgen des 
Verzichtes schriftlich belehrt worden sind und nach der Belehrung schriftlich 
erklärt haben, daß sie mit dem Verzicht einverstanden sind. Die Echtheit der 
Unterschrift auf der Erklärung muß gerichtlich oder notariell beglaubigt sein. 
Die Wirksamkeit des Verzichtes ist in jedem Falle von der Annahme durch den 
Gemeinderat abhängig. 
 

 
Der Verzicht auf die Anwartschaft auf Pensionsversorgung oder auf den An-
spruch auf Ruhe- oder Versorgungsgenuß ist nur wirksam, wenn er schriftlich 
erklärt worden ist. Sind Personen vorhanden, für die der Gemeindebeamte An-
wartschaft auf Pensionsversorgung erworben hat, so ist zur Wirksamkeit des 
Verzichtes ferner erforderlich, daß diese Personen über die Rechtsfolgen des 
Verzichtes schriftlich belehrt worden sind und nach der Belehrung schriftlich 
erklärt haben, daß sie mit dem Verzicht einverstanden sind. Die Echtheit der 
Unterschrift auf der Erklärung muß gerichtlich oder notariell beglaubigt sein. 
Die Wirksamkeit des Verzichtes ist in jedem Falle von der Annahme durch den 
Gemeinderat (in Städten mit eigenem Statut: den Stadtsenat) abhängig. 
 

§ 68 Abs. 1 § 68 Abs. 1 
 
(1) Dem Gemeindebeamten, der sich im dauernden Ruhestand befindet, kann 
der Gemeinderat auf Antrag die Ablösung des Ruhebezuges bewilligen, wenn  

a) berücksichtigungswürdige .... 
 

 
(1) Dem Gemeindebeamten, der sich im dauernden Ruhestand befindet, kann 
der Gemeinderat (in Städten mit eigenem Statut: der Stadtsenat) auf Antrag 
die Ablösung des Ruhebezuges bewilligen, wenn  

a) berücksichtigungswürdige .... 
 

§ 69 Abs. 7: § 69 Abs. 7: 
 
(7) Einem Gemeindebeamten kann außerdem bei einem Austritt gemäß § 25 
aus familiären Gründen, zur Schaffung einer privaten Existenz und in sonsti-
gen berücksichtigungswürdigen Fällen eine Abfertigung bis zu dem im Abs.3 

 
(7) Einem Gemeindebeamten kann außerdem bei einem Austritt gemäß § 25 
aus familiären Gründen, zur Schaffung einer privaten Existenz und in sonsti-
gen berücksichtigungswürdigen Fällen eine Abfertigung bis zu dem im Abs.3 
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festgesetzten Ausmaß vom Gemeinderat gewährt werden. 
 

festgesetzten Ausmaß vom Gemeinderat (in Städten mit eigenem Statut: 
vom Stadtsenat) gewährt werden. 
 

§ 74 Abs. 5: § 74 Abs. 5: 
 
(5) Dem Hinterbliebenen eines Gemeindebeamten kann vom Gemeinderat auf 
Antrag die Ablösung des Versorgungsbezuges bewilligt werden, wenn 
berücksichtigungswürdige Gründe vorhanden sind. 
 

 
(5) Dem Hinterbliebenen eines Gemeindebeamten kann vom Gemeinderat (in 
Städten mit eigenem Statut: vom Stadtsenat) auf Antrag die Ablösung des 
Versorgungsbezuges bewilligt werden, wenn berücksichtigungswürdige 
Gründe vorhanden sind. 
 

§ 76 Abs. 5: § 76 Abs. 5: 
 
(5) Sind Anhaltspunkte dafür vorhanden, daß die Abgängigkeit des 
Gemeindebeamten auf einen Dienstunfall oder auf andere mit der 
ordnungsgemäßen Versehung des Dienstes zusammenhängende Umstände 
zurückzuführen ist, so kann das Versorgungsgeld für weitere sechs Monate 
nach der Vorschrift des Abs. 4 erhöht werden. Für die darüber hinausgehende 
Zeit kann vom Gemeinderat das Versorgungsgeld nach einem aktiven 
Gemeindebeamten auf den Betrag des Ruhebezuges erhöht werden, der dem 
Gemeindebeamten gebühren würde, wenn er im Zeitpunkt des 
Abgängigwerdens in den Ruhestand versetzt worden wäre. 
 

 
(5) Sind Anhaltspunkte dafür vorhanden, daß die Abgängigkeit des 
Gemeindebeamten auf einen Dienstunfall oder auf andere mit der 
ordnungsgemäßen Versehung des Dienstes zusammenhängende Umstände 
zurückzuführen ist, so kann das Versorgungsgeld für weitere sechs Monate 
nach der Vorschrift des Abs. 4 erhöht werden. Für die darüber hinausgehende 
Zeit kann vom Gemeinderat (in Städten mit eigenem Statut: vom 
Stadtsenat) das Versorgungsgeld nach einem aktiven Gemeindebeamten auf 
den Betrag des Ruhebezuges erhöht werden, der dem Gemeindebeamten 
gebühren würde, wenn er im Zeitpunkt des Abgängigwerdens in den 
Ruhestand versetzt worden wäre. 
 

§ 78 Abs. 7 Z. 1: § 78 Abs. 7 Z. 1: 
 
(7) Der Waisenversorgungsgenuß beträgt 

1. bis 31. Dezember 1994 
a) für jede Halbwaise 12 v.H. des Ruhegenusses, der dem verstorbenen 

Gemeindebeamten mit dem Todestag nach § 55 gebührt hat oder 
gebührt hätte, mindestens aber 8,4 v.H. der 
Ruhegenußbemessungsgrundlage, 

b) für jede Vollwaise 30 v.H. des Ruhegenusses, der dem verstorbenen 
Gemeindebeamten mit dem Todestag nach § 55 gebührt hat oder 
gebührt hätte, mindestens aber 21 v.H. der 
Ruhegenußbemessungsgrundlage, 

wobei die Bestimmungen des § 71 Abs. 6 sinngemäß gelten und 
2. ab .... 

 

 
(7) Der Waisenversorgungsgenuß beträgt 

1. bis 31. Dezember 1994 
a) für jede Halbwaise 12 v.H. des Ruhegenusses, der dem verstorbenen 

Gemeindebeamten mit dem Todestag nach § 55 gebührt hat oder 
gebührt hätte, mindestens aber 8,4 v.H. der 
Ruhegenußbemessungsgrundlage, 

b) für jede Vollwaise 30 v.H. des Ruhegenusses, der dem verstorbenen 
Gemeindebeamten mit dem Todestag nach § 55 gebührt hat oder 
gebührt hätte, mindestens aber 21 v.H. der 
Ruhegenußbemessungsgrundlage, 

wobei die Bestimmungen des § 71 Abs. 6 (in der bis zum 
31. Dezember 1994 geltenden Fassung) sinngemäß gelten und 

2. ab .... 
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§ 81 Abs. 2: § 81 Abs. 2: 
 
(2) Der Unterhaltsbeitrag kann aus berücksichtigungswürdigen Gründen von 
dem der Tilgung der Verurteilung folgenden Monatsersten durch den 
Gemeinderat bis zum Betrag des Ruhegenusses erhöht werden, auf den der 
ehemalige Gemeindebeamte Anspruch hätte, wenn er nicht verurteilt worden 
wäre. Das gleiche gilt für den Fall einer disziplinären Verurteilung, wenn seit 
dem Eintritt der Rechtskraft der Verurteilung drei Jahre verstrichen sind. 
 

 
(2) Der Unterhaltsbeitrag kann aus berücksichtigungswürdigen Gründen von 
dem der Tilgung der Verurteilung folgenden Monatsersten durch den 
Gemeinderat (in Städten mit eigenem Statut: den Stadtsenat) bis zum 
Betrag des Ruhegenusses erhöht werden, auf den der ehemalige 
Gemeindebeamte Anspruch hätte, wenn er nicht verurteilt worden wäre. Das 
gleiche gilt für den Fall einer disziplinären Verurteilung, wenn seit dem Eintritt 
der Rechtskraft der Verurteilung drei Jahre verstrichen sind. 
 

§ 81 Abs. 6: § 81 Abs. 6: 
 
(6) Der Unterhaltsbeitrag kann aus berücksichtigungswürdigen Gründen von 
dem der Tilgung der Verurteilung folgenden Monatsersten an durch den 
Gemeinderat bis zum Betrag des Versorgungsgenusses erhöht werden, auf 
den der Hinterbliebene Anspruch hätte, wenn er nicht verurteilt worden wäre. 
 

 
(6) Der Unterhaltsbeitrag kann aus berücksichtigungswürdigen Gründen von 
dem der Tilgung der Verurteilung folgenden Monatsersten an durch den 
Gemeinderat (in Städten mit eigenem Statut: den Stadtsenat) bis zum 
Betrag des Versorgungsgenusses erhöht werden, auf den der Hinterbliebene 
Anspruch hätte, wenn er nicht verurteilt worden wäre. 
 

§ 82: § 82: 
 
Hinterläßt ein Gemeindebeamter keine nach den vorstehenden Bestimmungen 
versorgungsberechtigten Hinterbliebenen, so kann Personen, die nachweisbar 
von dem Verstorbenen erhalten wurden, vom Gemeinderat nach Beratung mit 
der Personalvertretung eine außerordentliche, fortlaufende Zuwendung auf die 
Dauer ihrer Bedürftigkeit bewilligt werden. 
 

 
Hinterläßt ein Gemeindebeamter keine nach den vorstehenden Bestimmungen 
versorgungsberechtigten Hinterbliebenen, so kann Personen, die nachweisbar 
von dem Verstorbenen erhalten wurden, vom Gemeinderat (in Städten mit 
eigenem Statut: vom Stadtsenat) nach Beratung mit der Personalvertretung 
eine außerordentliche, fortlaufende Zuwendung auf die Dauer ihrer 
Bedürftigkeit bewilligt werden. 
 

§ 85 Abs. 2:  
 
(2) Der Pensionsbeitrag beträgt für Gemeindebeamte nach § 57d Abs. 1 der in 
der folgenden Tabelle angeführten Geburtsjahrgänge anstelle des für sie bis 
30. Juni 2006 für den Monatsbezug maßgeblichen Beitragssatzes von 12,55 % 
bzw. 11,05 %: 
 
........... 

 
(2) Der Pensionsbeitrag beträgt für Gemeindebeamte nach § 59d Abs. 1 der in 
der folgenden Tabelle angeführten Geburtsjahrgänge anstelle des für sie bis 
30. Juni 2006 für den Monatsbezug maßgeblichen Beitragssatzes von 12,55 % 
bzw. 11,05 %: 
 
.............. 
 

§ 85 Abs. 7 Z. 3: § 85 Abs. 7 Z. 3: 
 
(7) Für jene Kalendermonate der ruhegenußfähigen Gemeindedienstzeit, in 
denen der Gemeindebeamte wegen 

 
(7) Für jene Kalendermonate der ruhegenußfähigen Gemeindedienstzeit, in 
denen der Gemeindebeamte wegen 
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1. Karenzurlaubes nach den §§ 15 bis 15d und 15h des NÖ Mutterschutz-
Landesgesetzes, LGBl. 2039, oder nach den §§ 3, 6 bis 9 des NÖ 
Vater-Karenzurlaubsgesetzes 2000, LGBl. 2050, oder nach 
gleichartigen bundes- oder landesgesetzlichen Bestimmungen oder 

2. Präsenz- oder Ausbildungsdienstes nach dem Wehrgesetz 2001 oder 
Zivildienstes nach dem Zivildienstgesetz 1986 oder 

3. einer gänzlichen Dienstfreistellung nach § 94a Abs. 1 Z. 2  
keinen Anspruch auf Bezüge hat, ist kein Pensionsbeitrag zu leisten. 
 

1. Karenzurlaubes nach den §§ 15 bis 15d und 15h des NÖ Mutterschutz-
Landesgesetzes, LGBl. 2039, oder nach den §§ 3, 6 bis 9 des NÖ 
Vater-Karenzurlaubsgesetzes 2000, LGBl. 2050, oder nach 
gleichartigen bundes- oder landesgesetzlichen Bestimmungen oder 

2. Präsenz- oder Ausbildungsdienstes nach dem Wehrgesetz 2001 oder 
Zivildienstes nach dem Zivildienstgesetz 1986 oder 

3. einer gänzlichen Dienstfreistellung nach § 94a Abs. 1 Z. 2 oder § 94b  
keinen Anspruch auf Bezüge hat, ist kein Pensionsbeitrag zu leisten. 
 

§ 90 Abs. 5: § 90 Abs. 5: 
 
(5) Fallen in ein Urlaubsjahr Zeiten eines Sonderurlaubes ohne Bezüge (§ 94) 
oder Zeiten einer Familienhospizfreistellung (§ 94a Abs. 1 Z. 2) oder einer 
Freistellung zur Pflege eines behinderten Kindes, so gebührt ein 
Erholungsurlaub, soweit er noch nicht verbraucht wurde, in dem Ausmaß, das 
dem um die Dauer des Sonderurlaubes oder der jeweiligen Freistellung 
verkürzten Urlaubsjahr entspricht. Abs. 4 zweiter Satz ist anzuwenden. 
 

 
(5) Fallen in ein Urlaubsjahr Zeiten eines Sonderurlaubes ohne Bezüge (§ 94) 
oder Zeiten einer Familienhospizfreistellung (§ 94a Abs. 1 Z. 2) oder einer 
Freistellung zur Pflege eines behinderten Kindes oder eines 
pflegebedürftigen Angehörigen, so gebührt ein Erholungsurlaub, soweit er 
noch nicht verbraucht wurde, in dem Ausmaß, das dem um die Dauer des 
Sonderurlaubes oder der jeweiligen Freistellung verkürzten Urlaubsjahr 
entspricht. Abs. 4 zweiter Satz ist anzuwenden. 
 

§ 92: § 92: 
 

§ 92 
Verlust des Anspruches auf Erholungsurlaub 

 
(1) Der Gemeindebeamte verliert den Anspruch auf Erholungsurlaub, soweit er 
ihn nicht bis längstens 31. Dezember des folgenden Urlaubsjahres verbraucht. 
Hat der Gemeindebeamte einen Karenzurlaub nach den §§ 15 bis 15b und 
15h des NÖ Mutterschutz-Landesgesetzes, LGBl. 2039, oder nach den §§ 3 
bis 9 und 13 des NÖ Vater-Karenzurlaubsgesetzes 2000, LGBl. 2050, oder 
nach gleichartigen bundesgesetzlichen Bestimmungen in Anspruch 
genommen, so wird der Verfallstermin um jenen Zeitraum hinausgeschoben, 
um den dieser Karenzurlaub das Ausmaß von 10 Monaten übersteigt. 
 
(2) Der Anspruch auf den Erholungsurlaub geht verloren, wenn das 
Dienstverhältnis durch Austritt, Ausscheidung oder Entlassung endet oder der 
Gemeindebeamte in den Ruhestand versetzt wird. 
 
(3) Eine Abfindung des Erholungsurlaubes in Geld ist unzulässig. 
 

 
§ 92 

Verlust des Anspruches auf Erholungsurlaub, Urlaubsersatzleistung 
 
(1) Der Gemeindebeamte verliert den Anspruch auf Erholungsurlaub, soweit er 
ihn nicht bis längstens 31. Dezember des folgenden Urlaubsjahres verbraucht. 
Hat der Gemeindebeamte einen Karenzurlaub nach den §§ 15 bis 15b und 
15h des NÖ Mutterschutz-Landesgesetzes, LGBl. 2039, oder nach den §§ 3 
bis 9 und 13 des NÖ Vater-Karenzurlaubsgesetzes 2000, LGBl. 2050, oder 
nach gleichartigen bundesgesetzlichen Bestimmungen in Anspruch 
genommen, so wird der Verfallstermin um jenen Zeitraum hinausgeschoben, 
um den dieser Karenzurlaub das Ausmaß von 10 Monaten übersteigt. 
 
(2) Einem Gemeindebeamten gebührt anlässlich des Ausscheidens aus 
dem Dienststand oder aus dem Dienstverhältnis eine Ersatzleistung für 
den noch nicht verbrauchten Erholungsurlaub (Urlaubsersatzleistung). 
Die Urlaubsersatzleistung gebührt nur insoweit, als der Gemeindebeamte 
das Unterbleiben des Verbrauchs des Erholungsurlaubs nicht zu 
vertreten hat. 
 
(3) Der Gemeindebeamte hat das Unterbleiben des Verbrauchs 
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insbesondere dann zu vertreten, wenn er aus dem Dienst ausgeschieden 
ist durch 

1. Auflösung des Dienstverhältnisses nach § 24 Abs. 1 Z. 3, 5 und 6, 
2. Versetzung in den Ruhestand vor dem Erreichen des gesetzlichen 

Pensionsalters (§ 60 lit. b), sofern diese nicht wegen dauernder 
Dienstunfähigkeit (§ 60 lit. a) erfolgt ist. 

 
 
(4) Die Urlaubsersatzleistung ist für jedes Kalenderjahr, aus dem ein 
noch nicht verbrauchter und nicht verfallener Anspruch auf 
Erholungsurlaub vorhanden ist, gesondert zu bemessen. Das 
ersatzleistungsfähige Urlaubsausmaß beträgt jenen Teil des Vierfachen 
der Wochendienstzeit, die dem durchschnittlichen 
Beschäftigungsausmaß im jeweiligen Kalenderjahr entspricht. Das 
ersatzleistungsfähige Urlaubsausmaß wird unter sinngemäßer 
Anwendung des § 90 Abs. 4 und 5 reduziert. Für das laufende 
Kalenderjahr reduziert sich weiters das ersatzleistungsfähige 
Urlaubsausmaß entsprechend dem Verhältnis der Dauer der Dienstzeit in 
diesem Kalenderjahr zum gesamten Kalenderjahr. 
 
(5) Die Urlaubsersatzleistung gebührt für jenen Teil des 
ersatzleistungsfähigen Urlaubsausmaßes, der nach Abzug des 
tatsächlich verbrauchten Erholungsurlaubs aus diesem Kalenderjahr 
verbleibt. Die Ersatzleistung für die verbleibenden Urlaubsstunden ist 
durch die Teilung des die Bemessungsgrundlage bildenden Betrages 
durch die 4,33fache Wochenstundenzahl gemäß § 32a Abs. 1 zu 
ermitteln. 
 
(6) Bemessungsgrundlage für die Urlaubsersatzleistung für das laufende 
Kalenderjahr ist der volle Dienstbezug (§ 4 Abs. 7 GBGO, LGBl. 2440) des 
Gemeindebeamten im Monat des Ausscheidens aus dem Dienst 
vermindert um eine allfällige Kinderzulage. Für die vergangenen 
Kalenderjahre ist die Bemessungsgrundlage der volle Dienstbezug im 
Dezember des jeweiligen Kalenderjahres jeweils vermindert um eine 
allfällige Kinderzulage. 
 
(7) Wurde bereits für das Kalenderjahr, in dem das Dienstverhältnis 
endet, über den von Beginn dieses Kalenderjahres bis zum Ende des 
Dienstverhältnisses ermittelten aliquoten Jahresurlaub hinaus Urlaub 
konsumiert, ist dieser Übergenuss zurückzuerstatten, wenn das 
Dienstverhältnis aus den in Abs. 3 Z. 1 genannten Gründen endet. Der 
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aliquote Jahresurlaub ist im Verhältnis der in dem Kalenderjahr 
zurückgelegten vollen Dienstwochen zur Zahl 52 zu ermitteln. 
 

§ 93 Abs. 2: § 93 Abs. 2: 
(2) Einen längeren Sonderurlaub kann der Gemeinderat (in Städten mit 
eigenem Statut der Stadtsenat) über begründetes Ansuchen nur nach 
Beratung mit der Personalvertretung bewilligen. 
 

(2) Einen längeren Sonderurlaub kann der Gemeinderat (in Städten mit 
eigenem Statut: der Stadtsenat) über begründetes Ansuchen nur nach 
Beratung mit der Personalvertretung bewilligen. 
 

§ 93 Abs. 4 Z. 2 und 3: § 93 Abs. 4 Z. 2 und 3: 
 
(4) Der Gemeindebeamte hat Anspruch auf Pflegefreistellung, wenn er aus 
einem der folgenden Gründe nachweislich an der Dienstleistung verhindert ist: 

1. wegen der notwendigen Pflege eines im gemeinsamen Haushalt 
lebenden erkrankten oder verunglückten nahen Angehörigen oder 

2. wegen der notwendigen Betreuung seines Kindes, Wahl- oder 
Pflegekindes, wenn die Person, die das Kind ständig betreut hat, aus 
den Gründen des § 15d Abs. 2 Z. 1 bis 4 des NÖ Mutterschutz-
Landesgesetzes, LGBl. 2039, für diese Pflege ausfällt. 

 

 
(4) Der Gemeindebeamte hat Anspruch auf Pflegefreistellung, wenn er aus 
einem der folgenden Gründe nachweislich an der Dienstleistung verhindert ist: 

1. wegen der notwendigen Pflege eines im gemeinsamen Haushalt 
lebenden erkrankten oder verunglückten nahen Angehörigen oder 

2. wegen der notwendigen Betreuung seines Kindes, Stief-, Wahl- oder 
Pflegekindes, wenn die Person, die das Kind ständig betreut hat, aus 
den Gründen des § 15d Abs. 2 Z. 1 bis 4 des NÖ Mutterschutz-
Landesgesetzes, LGBl. 2039, für diese Pflege ausfällt oder 

3. wegen der Begleitung seines erkrankten Kindes, Stief-, Wahl- oder 
Pflegekindes bei einem stationären Aufenthalt in einer Heil- und 
Pflegeanstalt, sofern das Kind das zehnte Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat. 

 
§ 93 Abs. 5: § 93 Abs. 5: 
 
(5) Als nahe Angehörige sind der Ehegatte und Personen anzusehen, die mit 
dem Gemeindebeamten in gerader Linie verwandt sind, ferner Geschwister, 
Stief-,Wahl- und Pflegekinder sowie die Person, mit der der Gemeindebeamte 
in Lebensgemeinschaft lebt. 
 

 
(5) Als nahe Angehörige sind der Ehegatte, der eingetragene Partner und 
Personen anzusehen, die mit dem Gemeindebeamten in gerader Linie 
verwandt sind, ferner Geschwister, Stief-,Wahl- und Pflegekinder sowie die 
Person, mit der der Gemeindebeamte in Lebensgemeinschaft lebt. 
 

§ 93 Abs. 6 und 7: § 93 Abs. 6 bis 8: 
 
(6) Die Pflegefreistellung nach Abs. 4 gebührt im Kalenderjahr bis zum 
Höchstausmaß der Wochenarbeitszeit. 
 
(7) Darüber hinaus besteht Anspruch auf eine weitere Pflegefreistellung bis 
zum Höchstausmaß der Wochenarbeitszeit im Kalenderjahr, wenn der 
Gemeindebeamte  

1. den Anspruch auf Pflegefreistellung nach Abs. 4 verbraucht hat und 
2. wegen der notwendigen Pflege seines im gemeinsamen Haushalt 

lebenden erkrankten Kindes, Stief-, Wahl- oder Pflegekindes, das das 

 
(6) Die Pflegefreistellung nach Abs. 4 gebührt im Kalenderjahr bis zum 
Höchstausmaß der jeweiligen Wochendienstzeit. 
 
(7) Darüber hinaus besteht Anspruch auf eine weitere Pflegefreistellung bis 
zum Höchstausmaß der jeweiligen Wochendienstzeit im Kalenderjahr, wenn 
der Gemeindebeamte  

1. den Anspruch auf Pflegefreistellung nach Abs. 4 verbraucht hat und 
2. wegen der notwendigen Pflege seines im gemeinsamen Haushalt 

lebenden erkrankten Kindes, Stief-, Wahl- oder Pflegekindes, das das 
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zwölfte Lebensjahr noch nicht überschritten hat, an der Dienstleistung 
neuerlich verhindert ist. 

zwölfte Lebensjahr noch nicht überschritten hat, an der Dienstleistung 
neuerlich verhindert ist. 

§ 93 Abs. 9: § 93 Abs. 9: 
  

(9) Im Falle der notwendigen Pflege seines erkrankten Kindes (Wahl- oder 
Pflegekindes) hat auch jener Gemeindebeamte Anspruch auf 
Pflegefreistellung nach Abs. 4 Z. 1 und Abs. 7, der nicht mit seinem Kind  
(Wahl- oder Pflegekind) im gemeinsamen Haushalt lebt. 
 

§ 94 Abs. 1: § 94 Abs. 1: 
 
(1) Auf Antrag der Personalvertretung kann der Gemeinderat über 
begründetes Ansuchen einen Urlaub ohne Bezüge bewilligen. Der Urlaub soll 
in der Regel die Dauer eines Jahres nicht überschreiten. 
 

 
(1) Auf Antrag der Personalvertretung kann der Gemeinderat (in Städten mit 
eigenem Statut: der Stadtsenat) über begründetes Ansuchen einen Urlaub 
ohne Bezüge bewilligen. Der Urlaub soll in der Regel die Dauer eines Jahres 
nicht überschreiten. 
 

§ 94 Abs. 3: § 94 Abs. 3: 
 
(3) Im Antrag der Personalvertretung und in dem Gemeinderatsbeschluß über 
die Bewilligung des Urlaubes ist ausdrücklich auszusprechen, ob ein 
ausschließliches oder ein überwiegendes öffentliches Interesse vorliegt oder 
nicht. 
 

 
(3) Im Antrag der Personalvertretung und in dem Gemeinderatsbeschluß 
(Stadtsenatsbeschluß)  über die Bewilligung des Urlaubes ist ausdrücklich 
auszusprechen, ob ein ausschließliches oder ein überwiegendes öffentliches 
Interesse vorliegt oder nicht. 
 

§ 94 Abs. 7: § 94 Abs. 7: 
 
(7) Der Beamte hat Beginn und Dauer des Sonderurlaubes gemäß Abs. 6 
spätestens zwei Monate vor dem voraussichtlichen Geburtstermin 
bekanntzugeben und in weiterer Folge die anspruchsbegründenden sowie die 
anspruchsbeendenden Umstände darzulegen. Dieser Sonderurlaub endet 
vorzeitig, wenn der gemeinsame Haushalt mit dem Kind und der Mutter 
aufgehoben wird. 
 

 
(7) Der Gemeindebeamte hat die beabsichtigte Inanspruchnahme des 
Sonderurlaubes gemäß Abs. 6 spätestens zwei Monate vor dem 
voraussichtlichen Geburtstermin bekanntzugeben. Die Dauer und den 
Beginn dieses Sonderurlaubes hat der Gemeindebeamte spätestens eine 
Woche vor dem beabsichtigten Antritt bekanntzugeben und die 
anspruchsbegründenden sowie die anspruchsbeendenden Umstände 
unverzüglich darzulegen. Dieser Sonderurlaub endet vorzeitig, wenn der 
gemeinsame Haushalt mit dem Kind und der Mutter aufgehoben wird. 
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§ 94b: § 94b: 
 

§ 94b 
Freistellung zur Pflege eines behinderten Kindes 

 
 
(1) Dem Gemeindebeamten ist vom Bürgermeister auf Antrag eine Freistellung 
unter Entfall der Bezüge zu gewähren, wenn er sich der Pflege eines im 
gemeinsamen Haushalt lebenden behinderten Kindes widmet, für das erhöhte 
Familienbeihilfe gemäß § 8 Abs. 4 des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 
gewährt wird, und seine Arbeitskraft aus diesem Grund gänzlich beansprucht 
wird (Abs. 2), längstens jedoch bis zur Vollendung des 45. Lebensjahres des 
Kindes. Der gemeinsame Haushalt besteht weiter, wenn sich das behinderte 
Kind nur zeitweilig wegen Heilbehandlung außerhalb der Hausgemeinschaft 
aufhält. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Eine gänzliche Beanspruchung der Arbeitskraft im Sinne des Abs. 1 liegt 
vor, solange das behinderte Kind 

1. das Alter für den Beginn der allgemeinen Schulpflicht (§ 2 des 
Schulpflichtgesetzes 1985) noch nicht erreicht hat und ständiger 
persönlicher Hilfe und Pflege bedarf, 

2. während der Dauer der allgemeinen Schulpflicht entweder vom Besuch 
der Schule befreit ist (§ 15 des Schulpflichtgesetzes 1985) oder 
ständiger persönlicher Hilfe und Pflege bedarf, 

3. nach Vollendung der allgemeinen Schulpflicht und vor Vollendung des 
45. Lebensjahres dauernd bettlägerig ist oder ständiger persönlicher 
Hilfe und Pflege bedarf. 

 
(3) Der Gemeindebeamte hat den Antrag auf Gewährung der Freistellung 
spätestens zwei Monate vor deren Beginn zu stellen. 

 
§ 94b 

Freistellung zur Pflege eines behinderten Kindes oder  
eines pflegebedürftigen Angehörigen (Pflegekarenz) 

 
(1) Dem Gemeindebeamten ist vom Bürgermeister (in Städten mit 
eigenem Statut: vom Magistrat) auf Antrag eine Freistellung unter Entfall 
der Bezüge zu gewähren, wenn er sich der Pflege  

1. eines im gemeinsamen Haushalt lebenden behinderten Kindes 
widmet, für das erhöhte Familienbeihilfe gemäß § 8 Abs. 4 des 
Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 gewährt wird, und seine 
Arbeitskraft aus diesem Grund gänzlich beansprucht wird (Abs. 2), 
längstens jedoch bis zur Vollendung des 45. Lebensjahres des 
Kindes, oder  

2. einer in § 94a Abs. 1 genannten Person mit Anspruch auf 
Pflegegeld zumindest der Stufe 3 nach § 5 Bundespflegegeldgesetz 
(BPGG) unter gänzlicher Beanspruchung seiner Arbeitskraft in 
häuslicher Umgebung widmet oder 

3. einer demenziell erkrankten oder minderjährigen, in § 94a Abs. 1 
genannten Person mit Anspruch auf Pflegegeld ab der Stufe 1 nach 
§ 5 BPGG widmet. 

Der gemeinsame Haushalt gemäß Z. 1 besteht weiter, wenn sich das 
behinderte Kind nur zeitweilig wegen Heilbehandlung außerhalb der 
Hausgemeinschaft aufhält. 
 
(2) Eine gänzliche Beanspruchung der Arbeitskraft im Sinne des Abs. 1 Z. 1 
liegt vor, solange das behinderte Kind 

1. das Alter für den Beginn der allgemeinen Schulpflicht (§ 2 des 
Schulpflichtgesetzes 1985) noch nicht erreicht hat und ständiger 
persönlicher Hilfe und Pflege bedarf, 

2. während der Dauer der allgemeinen Schulpflicht entweder vom Besuch 
der Schule befreit ist (§ 15 des Schulpflichtgesetzes 1985) oder 
ständiger persönlicher Hilfe und Pflege bedarf, 

3. nach Vollendung der allgemeinen Schulpflicht und vor Vollendung des 
45. Lebensjahres dauernd bettlägerig ist oder ständiger persönlicher 
Hilfe und Pflege bedarf. 

 
(3) Der Antrag auf Gewährung der Freistellung gemäß Abs. 1 Z. 1 ist 
spätestens zwei Monate vor dem beabsichtigten Beginn zu stellen, wenn 
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(4) Der Gemeindebeamte hat den Wegfall einer der Voraussetzungen für die 
Freistellung (Abs. 1 und 2) innerhalb von zwei Wochen zu melden. 
 
(5) Die Zeit der Freistellung zur Pflege eines behinderten Kindes, während der 
auch ein Anspruch auf Sonderurlaub gemäß § 94 Abs. 4 besteht, bleibt für alle 
Rechte, die von der Dauer des Dienstverhältnisses abhängen, voll wirksam. 
Darüber hinaus ist diese Zeit für solche Rechte nicht zu berücksichtigen; sie 
wird mit dem Tag des Wiederantrittes des Dienstes zur Hälfte für die 
Vorrückung wirksam. 
 
(6) Der Bürgermeister kann auf Antrag des Gemeindebeamten die vorzeitige 
Beendigung der Freistellung verfügen, wenn das Ausschöpfen der 
ursprünglich verfügten Dauer der Freistellung für den Gemeindebeamten eine 
Härte bedeuten würde und keine wichtigen dienstlichen Interessen 
entgegenstehen. 
 

eine Freistellung von mehr als 3 Monaten beabsichtigt ist. Eine 
Freistellung gemäß Abs. 1 Z. 2 und 3 hat mindestens einen Monat und 
höchstens drei Monate zu dauern und ist für jeden zu betreuenden 
Angehörigen grundsätzlich nur einmal zulässig. Bei einer Erhöhung des 
Pflegebedarfs um zumindest eine Pflegegeldstufe (§ 9 Abs. 4 BPGG) ist 
jedoch einmalig eine neuerliche Gewährung einer Freistellung gemäß 
Abs. 1 Z. 2 und 3 auf Antrag zulässig. 
 
(4) Der Gemeindebeamte hat den Wegfall einer der Voraussetzungen für die 
Freistellung (Abs. 1 und 2) innerhalb von zwei Wochen zu melden. 
 
(5) Die Zeit der Freistellung gemäß Abs. 1 wird zur Hälfte für die 
Vorrückung in höhere Bezüge berücksichtigt. Darüber hinaus bleibt die 
Zeit der Freistellung zur Pflege eines behinderten Kindes, während der 
auch ein Anspruch auf Sonderurlaub gemäß § 94 Abs. 4 oder 5 besteht, 
für alle Rechte, die von der Dauer des Dienstverhältnisses abhängen, voll 
wirksam. 
 
(6) Der Bürgermeister kann auf Antrag des Gemeindebeamten die vorzeitige 
Beendigung der Freistellung verfügen, wenn das Ausschöpfen der 
ursprünglich verfügten Dauer der Freistellung für den Gemeindebeamten eine 
Härte bedeuten würde und keine wichtigen dienstlichen Interessen 
entgegenstehen. 
 

§ 95 Abs. 6: § 95 Abs. 6: 
 
(6) Wird hinsichtlich der Zuweisung eines anderen Dienstpostens (Abs. 4) oder 
der Dienstfreistellung (Abs. 5) ein Einvernehmen mit dem Gemeindebeamten 
nicht erzielt, so hat hierüber der Gemeinderat mit Bescheid zu entscheiden. 
Zuvor ist, wenn es sich 

1. um einen Abgeordneten zum Nationalrat handelt, der Präsident des 
Nationalrates, 

2. um ein Mitglied des Bundesrates handelt, der Vorsitzende des 
Bundesrates, 

3. um einen Abgeordneten zu einem Landtag handelt, der Präsident des 
jeweiligen Landtages,  

zu hören. 
 

 
(6) Wird hinsichtlich der Zuweisung eines anderen Dienstpostens (Abs. 4) oder 
der Dienstfreistellung (Abs. 5) ein Einvernehmen mit dem Gemeindebeamten 
nicht erzielt, so hat hierüber der Gemeinderat (in Städten mit eigenem 
Statut: der Stadtsenat) mit Bescheid zu entscheiden. Zuvor ist, wenn es sich 

1. um einen Abgeordneten zum Nationalrat handelt, der Präsident des 
Nationalrates, 

2. um ein Mitglied des Bundesrates handelt, der Vorsitzende des 
Bundesrates, 

3. um einen Abgeordneten zu einem Landtag handelt, der Präsident des 
jeweiligen Landtages,  

zu hören. 
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§ 97b Abs. 3: § 97b Abs. 3: 
 
(3) Die Zeit der Freistellung zur Pflege eines behinderten Kindes gemäß § 94b 
gilt als Versicherungszeit. Die Berücksichtigung als Versicherungszeit endet 
mit dem Ende des Kalendermonats, in dem eine der Voraussetzungen gemäß 
§ 94b Abs. 1 und 2 weggefallen ist. Die Bemessungsgrundlage für die Zeit 
einer solchen Freistellung beträgt für jeden vollen Monat der Dienstfreistellung 
€ 1.350,– und für jeden restlichen Tag der Freistellung den verhältnismäßigen 
Teil hievon. An die Stelle des Betrages von € 1.350,– tritt ab 1. Jänner eines 
jeden Jahres, erstmals ab 1. Jänner 2006, der unter Bedachtnahme auf § 108 
Abs. 6 ASVG mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 108a Abs. 1 ASVG) 
vervielfachte Betrag. 
 

 
(3) Die Zeit der Freistellung zur Pflege eines behinderten Kindes oder eines 
pflegebedürftigen Angehörigen gemäß § 94b gilt als Versicherungszeit. Die 
Berücksichtigung als Versicherungszeit endet mit dem Ende des 
Kalendermonats, in dem eine der Voraussetzungen gemäß § 94b Abs. 1 und 2 
weggefallen ist. Die Bemessungsgrundlage für die Zeit einer solchen 
Freistellung beträgt für jeden vollen Monat der Dienstfreistellung € 1.350,– und 
für jeden restlichen Tag der Freistellung den verhältnismäßigen Teil hievon. 
Die Bemessungsgrundlage für Kalendermonate, in denen eine 
Pflegeteilzeit nach § 39a Abs. 5 gewährt wird, beträgt mindestens € 
1.350,--. An die Stelle des Betrages von € 1.350,– tritt ab 1. Jänner eines 
jeden Jahres, erstmals ab 1. Jänner 2006, der unter Bedachtnahme auf § 108 
Abs. 6 ASVG mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 108a Abs. 1 ASVG) 
vervielfachte Betrag. 
 

§ 97t Abs. 1: § 97t Abs. 1: 
 
(1) Der Pensionsbeitrag beträgt für Gemeindebeamte nach § 97q Abs. 1 der in der 
folgenden Tabelle angeführten Geburtsjahrgänge: 
 
 
                                                   für Bezugsteile                 für Bezugsteile 
Geburtsjahrgänge                      bis zur monatlichen          bis zur monatlichen 
                                                   Höchstbeitrags-               Höchstbeitrags- 
                                                   grundlage nach                grundlage nach 
                                                   § 45 ASVG                       § 45 ASVG          
 
         ab 1986                               10,25 %                                0,00 % 
              1985                               10,32 %                                0,98 % 
              1984                               10,34 %                                1,23 % 
              1983                               10,36 %                                1,47 % 
              1982                               10,37 %                                1,72 % 
              1981                               10,39 %                                1,96 % 
              1980                               10,41 %                                2,21 % 
              1979                               10,43 %                                2,46 % 
              1978                               10,45 %                                2,70 % 
              1977                               ...........                                  ........... 
 
 

 
(1) Der Pensionsbeitrag beträgt für Gemeindebeamte nach § 97q Abs. 1 der in der 
folgenden Tabelle angeführten Geburtsjahrgänge: 
 
 
                                                   für Bezugsteile                 für Bezugsteile 
Geburtsjahrgänge                      bis zur monatlichen          bis zur monatlichen 
                                                   Höchstbeitrags-               Höchstbeitrags- 
                                                   grundlage nach                grundlage nach 
                                                   § 45 ASVG                       § 45 ASVG          
 
         ab 1986                               10,25 %                                0,00 % 
              1985                               10,32 %                                0,98 % 
              1984                               10,34 %                                1,23 % 
              1983                               10,36 %                                1,47 % 
              1982                               10,37 %                                1,72 % 
              1981                               10,39 %                                1,96 % 
              1980                               10,41 %                                2,21 % 
              1979                               10,43 %                                2,46 % 
              ab 1978                           10,25 %                                0,00 % 
              1977                               ...........                                  ........... 
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§ 122 Abs. 3 § 122 Abs. 3 
 
(3) Die Mitgliedschaft zur Disziplinarkommission endet mit Ablauf der 
Bestellungsdauer. Sie endet vor Ablauf der Bestellungsdauer mit 
Rechtswirksamkeit des Mandatsverzichtes, Mandatsverlustes (§ 110 der NÖ 
Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000), des Verzichtes oder des Verlustes 
(§ 111 NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000) des Amtes des 
Bürgermeisters (Vizebürgermeisters), sowie bei Gemeindebeamten mit der 
rechtskräftigen Verhängung einer Disziplinarstrafe, dem Übertritt oder der 
Versetzung in den Ruhestand oder der Beendigung des Dienstverhältnisses. 
 

 
(3) Die Mitgliedschaft zur Disziplinarkommission endet mit Ablauf der 
Bestellungsdauer. Sie endet vor Ablauf der Bestellungsdauer mit 
Rechtswirksamkeit des Mandatsverzichtes, Mandatsverlustes (§ 110 der NÖ 
Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000), des Verzichtes oder des Verlustes 
(§ 111 NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000) des Amtes des 
Bürgermeisters (Vizebürgermeisters), sowie bei Gemeindebeamten mit der 
rechtskräftigen Verhängung einer Disziplinarstrafe, dem Übertritt oder der 
Versetzung in den Ruhestand oder der Beendigung des Dienstverhältnisses. 
 

§ 123 Abs. 2 § 123 Abs. 2 
 
(2) Zwei Mitglieder des Senates der Disziplinarkommission müssen dem 
Gemeinderat jener Gemeinden angehören, deren Gemeindebeamter der 
Beschuldigte ist. Zwei Mitglieder des Senates der Disziplinarkommission 
müssen Gemeindebeamte sein. 
 

 
(2) Zwei Mitglieder des Senates der Disziplinarkommission müssen dem 
Gemeinderat jener Gemeinden angehören, deren Gemeindebeamter der 
Beschuldigte ist. Zwei Mitglieder des Senates der Disziplinarkommission 
müssen Gemeindebedienstete sein. 
 

§ 125 Abs. 3 Z. 2: § 125 Abs. 3 Z. 2: 
 
(3) Dem Disziplinaranwalt wird das Recht eingeräumt, 

1. gegen Bescheide der Disziplinarkommission gemäß Art. 132 Abs. 5 B-
VG Beschwerde an das NÖ Landesverwaltungsgericht und 

2. gegen Erkenntnisse des NÖ Landesverwaltungsgerichtes gemäß Art. 
133 Abs. 8 B-VG Revision an den Verwaltungsgerichtshof  

zu erheben. 
 

 
(3) Dem Disziplinaranwalt wird das Recht eingeräumt, 

1. gegen Bescheide der Disziplinarkommission gemäß Art. 132 Abs. 5 B-
VG Beschwerde an das NÖ Landesverwaltungsgericht und 

2. gegen Entscheidungen des NÖ Landesverwaltungsgerichtes gemäß 
Art. 133 Abs. 8 B-VG Revision an den Verwaltungsgerichtshof  

zu erheben. 
 

§ 127 Z. 1: § 127 Z. 1: 
 
Soweit in diesem Teil nichts anderes bestimmt ist, sind auf das 
Disziplinarverfahren 

1. das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 mit Ausnahme der 
§§ 2 bis 4, 12, 42 Abs. 1 und 2, 51, 57, 63 Abs. 1, 64 Abs. 2, 64a, 68 
Abs. 2 und 3, 73 und 75 bis 80 sowie 

2. das Zustellgesetz 
anzuwenden. 
 

 
Soweit in diesem Teil nichts anderes bestimmt ist, sind auf das 
Disziplinarverfahren 

1. das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 mit Ausnahme der 
§§ 2 bis 4, 12, 39 Abs. 2a, 41, 42, 44a bis 44g, 51, 57, 58a, 62 Abs. 3, 
63 bis 67, 68 Abs. 2 und 3, 73 Abs. 2 und 3, 75 bis 79a sowie 

2. das Zustellgesetz 
anzuwenden. 
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§ 156a Abs. 2: § 156a Abs. 2: 
 
(2) Das NÖ Landesverwaltungsgericht hat in dienst- und disziplinarrechtlichen 
Angelegenheiten 

1. binnen drei Monaten und 
2. in den Angelegenheiten der §§ 134 und 144 Abs. 2 binnen einem Monat 

nach Vorlage der Beschwerde zu entscheiden. 
 

 
(2) Das NÖ Landesverwaltungsgericht hat in den Angelegenheiten der §§ 
134, 140 und 144 Abs. 2 binnen einem Monat nach Vorlage der 
Beschwerde zu entscheiden. 

§ 162 Z. 11 bis 13: § 162 Z. 11 bis 13: 
 

§ 162 
Umgesetzte EG-Richtlinien 

 
Durch dieses Gesetz werden folgende Richtlinien der Europäischen 
Gemeinschaft umgesetzt: 
1. .... 
 
 
 

 
§ 162 

Umgesetztes Unionsrecht 
 
Durch dieses Gesetz werden folgende Richtlinien der Europäischen Union 
umgesetzt: 
1. .... 
 
11. Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 13. Dezember 2011 zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs 
und der sexuellen Ausbeutung von Kindern sowie der 
Kinderpornografie sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 
2004/68/JI des Rates, ABl.Nr. L 335 vom 17. Dezember 2011, S. 1 

12. Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Dezember 2011 über Normen für die Anerkennung von 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen mit Anspruch 
auf internationalen Schutz, für einen einheitlichen Status für 
Flüchtlinge oder für Personen mit Anrecht auf subsidiären Schutz und 
für den Inhalt des zu gewährenden Schutzes, ABl.Nr. L 337 vom 20. 
Dezember 2011, S. 9. 

13. Richtlinie 2013/25/EU des Rates vom 13. Mai 2013 zur Anpassung 
bestimmter Richtlinien im Bereich des Niederlassungsrechts und des 
freien Dienstleistungsverkehrs aufgrund des Beitritts der Republik 
Kroatien, ABl.Nr. L 158 vom 10. Juni 2013, S. 368. 
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§ 163: § 163: 
 

§ 163 
Verweisungen 

 
Soweit in diesem Gesetz auf die nachfolgenden Bundesgesetze ohne nähere 
Fassungsbezeichnungen verwiesen wird, sind diese in den nachstehend 
angeführten Fassungen anzuwenden: 
1. Allgemeines Pensionsgesetz (APG), BGBl. I Nr. 142/2004 i.d.F. BGBl. I Nr. 

86/2013 
2. Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG), BGBl. Nr. 189/1955 i.d.F. 

BGBl. I Nr. 130/2013 
3. Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG), BGBl.Nr. 51/1991 

i.d.F. BGBl. I Nr. 33/2013 
4. Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 (AlVG), BGBl. Nr. 609/1977 i.d.F. 

BGBl. I Nr. 81/2013 
5. Arbeitsmarktförderungsgesetz (AMFG), BGBl.Nr. 31/1969 i.d.F. BGBl. I Nr. 

71/2013 
6. Arbeitsplatz-Sicherungsgesetz 1991, BGBl.Nr. 683/1991 i.d.F. BGBl. I Nr. 

71/2013 
7. Arbeitsruhegesetz (ARG), BGBl.Nr. 144/1983 i.d.F. BGBl. I Nr. 71/2013  
8. Auslandseinsatzgesetz 2001 (AuslEG 2001), BGBl. I Nr. 55/2001 i.d.F. 

BGBl. I Nr. 105/2011 
9. Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG), BGBl. Nr. 559/1978 i.d.F. BGBl. 

I Nr. 130/2013 
10. Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 (BDG 1979), BGBl. Nr. 333/1979 i.d.F. 

BGBl. I Nr. 147/2013 
11. Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz (B-KUVG), BGBl.Nr. 

200/1967 i.d.F. BGBl. I Nr. 130/2013 
12. Berufsausbildungsgesetz (BAG), BGBl.Nr. 142/1969 i.d.F. BGBl. I Nr. 

129/2013 
13. Betriebliches Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz (BMSVG), 

BGBl. I Nr. 100/2002 i.d.F. BGBl. I Nr. 67/2013 
14. Bundesbahn-Pensionsgesetz(BB-PG), BGBl. I Nr. 86/2001 i.d.F. BGBl. I 

Nr. 86/2013 
15. Bundesbezügegesetz (BBezG), BGBl. I Nr. 64/1997 i.d.F. BGBl. I Nr. 

8/2013 
16. Bundesgesetz über die Berufsreifeprüfung, BGBl. Nr. 68/1997 i.d.F. BGBl. 

I Nr. 75/2013 
17. Bundesgesetz über die Einrichtung und Organisation des Bundesamts zur 

 
§ 163 

Verweisungen 
 
Soweit in diesem Gesetz auf die nachfolgenden Bundesgesetze ohne 
nähere Fassungsbezeichnungen verwiesen wird, sind diese in den 
nachstehend angeführten Fassungen anzuwenden: 

1.  Allgemeines Pensionsgesetz (APG), BGBl. I Nr. 142/2004 i.d.F. 
BGBl. I Nr. 138/2013 

2.  Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG), BGBl. Nr. 
189/1955 i.d.F. BGBl. I Nr. 68/2014 

3.  Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG), BGBl.Nr. 
51/1991 i.d.F. BGBl. I Nr. 161/2013 

4.  Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 (AlVG), BGBl. Nr. 609/1977 
i.d.F. BGBl. I Nr. 40/2014 

5.  Arbeitsmarktförderungsgesetz (AMFG), BGBl.Nr. 31/1969 i.d.F. 
BGBl. I Nr. 71/2013 

6.  Arbeitsplatz-Sicherungsgesetz 1991 (APSG), BGBl.Nr. 683/1991 
i.d.F. BGBl. I Nr. 71/2013 

7.  Arbeitsruhegesetz (ARG), BGBl.Nr. 144/1983 i.d.F. BGBl. I Nr. 
71/2013 

8.  Auslandseinsatzgesetz 2001 (AuslEG 2001), BGBl. I Nr. 55/2001 
i.d.F. BGBl. I Nr. 181/2013 

9.  Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG), BGBl. Nr. 559/1978 
i.d.F. BGBl. I Nr. 56/2014 

10. Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 (BDG 1979), BGBl. Nr. 333/1979 
i.d.F. BGBl. I Nr. 210/2013 

11. Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz (B-KUVG), 
BGBl.Nr. 200/1967 i.d.F. BGBl. I Nr. 32/2014 

12. Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG), BGBl. Nr. 22/1970 i.d.F. 
BGBl. I Nr. 138/2013 

13. Berufsausbildungsgesetz (BAG), BGBl.Nr. 142/1969 i.d.F. BGBl. I 
Nr. 138/2013 

14. Betriebliches Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz 
(BMSVG), BGBl. I Nr. 100/2002 i.d.F. BGBl. I Nr. 42/2014 

15. Bundesbahn-Pensionsgesetz(BB-PG), BGBl. I Nr. 86/2001 i.d.F. 
BGBl. I Nr. 210/2013 

16. Bundesbezügegesetz (BBezG), BGBl. I Nr. 64/1997 i.d.F. BGBl. I 
Nr. 57/2014 
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Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung, BGBl. I Nr. 72/2009 
i.d.F. BGBl. I Nr. 65/2013 

18. Bundestheaterpensionsgesetz (BThPG), BGBl.Nr. 159/1958 i.d.F. BGBl. I 
Nr. 86/2013 

19. Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG), BGBl.Nr. 1/1930 i.d.F. BGBl. I Nr. 
115/2013 

20. Ehegesetz, dRGBl. I S 807/1938 i.d.F. BGBl. I Nr. 15/2013  
21. Eingetragene Partnerschaft-Gesetz – EPG, BGBl. I Nr. 135/2009 i.d.F. 

BGBl. I Nr. 29/2010 
22. Einkommensteuergesetz 1988 (EStG 1988), BGBl. Nr. 400/1988 i.d.F. 

BGBl. I Nr. 53/2013 
23. Entwicklungshelfergesetz, BGBl.Nr. 574/1983 i.d.F. BGBl. I Nr. 135/2009 
24. Fachhochschul-Studiengesetz (FHStG), BGBl.Nr. 340/1993 in der Fassung 

BGBl. I Nr. 79/2013 
25. Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBl.Nr. 376/1967 i.d.F. BGBl. I Nr. 

81/2013 
26. Führerscheingesetz (FSG), BGBl. I Nr. 120/1997 i.d.F. BGBl. I Nr. 96/2013 
27. Gebührenanspruchsgesetz 1975 (GebAG), BGBl. Nr. 136/1975 i.d.F. 

BGBl. I Nr. 111/2010 
28. Gehaltsgesetz 1956 (GehG), BGBl.Nr. 54/1956 i.d.F. BGBl. I Nr. 147/2013 
29. Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG), BGBl. Nr. 560/1978 

i.d.F. BGBl. I Nr. 130/2013 
30. Heeresversorgungsgesetz (HVG), BGBl.Nr. 27/1964 i.d.F. BGBl. I Nr. 

81/2013 
31. Kinderbetreuungsgeldgesetz(KBGG), BGBl. I Nr. 103/2001 i.d.F. BGBl. I 

Nr. 117/2013 
32. Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz (KA-AZG), BGBl. I Nr. 8/1997 i.d.F. 

BGBl. I Nr. 89/2012 
33. Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 (KOVG 1957), BGBl.Nr. 152/1957 

i.d.F. BGBl. I Nr. 81/2013 
34. Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz (LDG 1984), BGBl. Nr. 302/1984 i.d.F. 

BGBl. I Nr. 151/2013 
35. Land- und forstwirtschaftliches Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz (LLDG 

1985), BGBl.Nr. 296/1985 i.d.F. BGBl. I Nr. 147/2013 
36. Mutterschutzgesetz 1979 (MSchG), BGBl.Nr. 221/1979 i.d.F. BGBl. I Nr. 

71/2013 
37. Opferfürsorgegesetz, BGBl.Nr. 183/1947 i.d.F. BGBl. I Nr. 71/2013 
38. Schulpflichtgesetz 1985, BGBl.Nr. 76/1985 i.d.F. BGBl. I Nr. 77/2013 
39. Strafgesetzbuch (StGB), BGBl.Nr. 60/1974 i.d.F. BGBl. I Nr. 134/2013 
40. Strafprozessordnung 1975 (StPO), BGBl.Nr. 631/1975 i.d.F. BGBl. I Nr. 

116/2013 

17. Bundesgesetz über die Berufsreifeprüfung (BRPG), BGBl. Nr. 
68/1997 i.d.F. BGBl. I Nr. 75/2013 

18. Bundesgesetz über die Einrichtung und Organisation des 
Bundesamts zur Korruptionsprävention und 
Korruptionsbekämpfung (BAK-G), BGBl. I Nr. 72/2009 i.d.F. BGBl. I 
Nr. 65/2013 

19. Bundespflegegeldgesetz (BPGG), BGBl. Nr. 110/1993 i.d.F. BGBl. I 
Nr. 40/2014 

20. Bundestheaterpensionsgesetz (BThPG), BGBl.Nr. 159/1958 i.d.F. 
BGBl. I Nr. 210/2013 

21. Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG), BGBl.Nr. 1/1930 i.d.F. BGBl. I 
Nr. 164/2013 

22. Ehegesetz, dRGBl. I S 807/1938 i.d.F. BGBl. I Nr. 15/2013  
23. Eingetragene Partnerschaft-Gesetz (EPG), BGBl. I Nr. 135/2009 

i.d.F. BGBl. I Nr. 179/2013 
24. Einkommensteuergesetz 1988 (EStG 1988), BGBl. Nr. 400/1988 

i.d.F. BGBl. I Nr. 40/2014 
25. Entwicklungshelfergesetz, BGBl.Nr. 574/1983 i.d.F. BGBl. I Nr. 

187/2013 
26. Fachhochschul-Studiengesetz (FHStG), BGBl.Nr. 340/1993 in der 

Fassung BGBl. I Nr. 45/2014 
27. Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBl.Nr. 376/1967 i.d.F. 

BGBl. I Nr. 53/2014 
28. Führerscheingesetz (FSG), BGBl. I Nr. 120/1997 i.d.F. BGBl. I 

Nr. 52/2014 
29. Gebührenanspruchsgesetz 1975 (GebAG), BGBl. Nr. 136/1975 

i.d.F. BGBl. I Nr. 71/2014 
30. Gehaltsgesetz 1956 (GehG), BGBl.Nr. 54/1956 i.d.F. BGBl. I Nr. 

8/2014 
31. Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG), BGBl. Nr. 

560/1978 i.d.F. BGBl. I Nr. 56/2014 
32. Heeresversorgungsgesetz (HVG), BGBl.Nr. 27/1964 i.d.F. BGBl. I 

Nr. 81/2013 
33. Kinderbetreuungsgeldgesetz(KBGG), BGBl. I Nr. 103/2001 i.d.F. 

BGBl. I Nr. 35/2014 
34. Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz (KA-AZG), BGBl. I Nr. 8/1997 

i.d.F. BGBl. I Nr. 89/2012 
35. Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 (KOVG 1957), BGBl.Nr. 

152/1957 i.d.F. BGBl. I Nr. 81/2013 
36. Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz (LDG 1984), BGBl. Nr. 302/1984 

i.d.F. BGBl. I Nr. 48/2014 
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41. Überbrückungshilfengesetz (ÜHG), BGBl.Nr. 174/1963 i.d.F. BGBl. I Nr. 
63/2010 

42. Universitätsgesetz 2002 (UG), BGBl. I Nr. 120/2002 i.d.F. BGBl. I Nr. 
124/2013 

43. Väter-Karenzgesetz (VKG), BGBl.Nr. 651/1989 i.d.F. BGBl. I Nr. 120/2012 
44. Verfassungsgerichtshofgesetz (VfGG), BGBl.Nr. 85/1953 i.d.F. BGBl. I Nr. 

122/2013 
45. Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991 (VVG), BGBl. Nr. 53/1991 i.d.F. 

BGBl. I Nr. 33/2013 
46. Wehrgesetz 2001 (WG 2001), BGBl. I Nr. 146/2001 i.d.F. BGBl. I Nr. 

63/2012 
47. Zivildienstgesetz 1996 (ZDG), BGBl.Nr. 679/1986 i.d.F. BGBl. I Nr. 

87/2012 
48. Zustellgesetz (ZustG), BGBl.Nr. 200/1982 i.d.F. BGBl. I Nr. 33/2013. 
 

37. Land- und forstwirtschaftliches Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 
(LLDG 1985), BGBl.Nr. 296/1985 i.d.F. BGBl. I Nr. 211/2013 

38. Mutterschutzgesetz 1979 (MSchG), BGBl.Nr. 221/1979 i.d.F. BGBl. I 
Nr. 138/2013 

39. Opferfürsorgegesetz, BGBl.Nr. 183/1947 i.d.F. BGBl. I Nr. 71/2013 
40. Schulpflichtgesetz 1985, BGBl.Nr. 76/1985 i.d.F. BGBl. I Nr. 48/2014 
41. Strafgesetzbuch (StGB), BGBl.Nr. 60/1974 i.d.F. BGBl. I 

Nr. 134/2013 
42. Strafprozessordnung 1975 (StPO), BGBl.Nr. 631/1975 i.d.F. BGBl. I 

Nr. 71/2014 
43. Überbrückungshilfengesetz (ÜHG), BGBl.Nr. 174/1963 i.d.F. BGBl. I 

Nr. 210/2013 
44. Universitätsgesetz 2002 (UG), BGBl. I Nr. 120/2002 i.d.F. BGBl. I Nr. 

45/2014 
45. Väter-Karenzgesetz (VKG), BGBl.Nr. 651/1989 i.d.F. BGBl. I Nr. 

138/2013 
46. Verfassungsgerichtshofgesetz (VfGG), BGBl.Nr. 85/1953 i.d.F. 

BGBl. I Nr. 46/2014 
47. Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991 (VVG), BGBl. Nr. 53/1991 

i.d.F. BGBl. I Nr. 33/2013 
48. Wehrgesetz 2001 (WG 2001), BGBl. I Nr. 146/2001 i.d.F. BGBl. I Nr. 

181/2013 
49. Zivildienstgesetz 1996 (ZDG), BGBl.Nr. 679/1986 i.d.F. BGBl. I Nr. 

163/2013 
50. Zustellgesetz (ZustG), BGBl.Nr. 200/1982 i.d.F. BGBl. I Nr. 33/2013. 

 
Anlage B Z. 23 Abs. 5: Anlage B Z. 23 Abs. 5: 
 
(5) Bei nach dem 31. Dezember 1956 geborenen Gemeindebeamten ist im 
Zeitraum vom 1. Jänner 2013 bis zum 31. Dezember 2016 das 
Prozentausmaß der Ruhegenussbemessungsgrundlage bei einer Versetzung 
in den Ruhestand nach § 56 Abs. 2 lit.a in Verbindung mit § 60 lit.a um 
höchstens 13,2 Prozentpunkte zu kürzen, wenn innerhalb der letzten 240 
Kalendermonate vor dem Zeitpunkt der Wirksamkeit der Versetzung in den 
Ruhestand mindestens 120 Schwerarbeitsmonate (§ 56 Abs. 4) vorliegen. 
 

 
(5) Bei nach dem 31. Dezember 1956 geborenen Gemeindebeamten ist im 
Zeitraum vom 1. Jänner 2013 bis zum31. Dezember 2016 das Prozentausmaß 
der Ruhegenussbemessungsgrundlage bei einer Versetzung in den 
Ruhestand nach § 56 Abs. 2 lit.a in Verbindung mit § 60 lit.a nach dem 
vollendeten 57. Lebensjahr um höchstens 13,2 Prozentpunkte zu kürzen, 
wenn innerhalb der letzten 240 Kalendermonate vor dem Zeitpunkt der 
Wirksamkeit der Versetzung in den Ruhestand mindestens 120 Schwerarbeits-
monate (§ 56 Abs. 4) vorliegen. 
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Anlage B Z. 24: Anlage B Z. 24: 
  

24. Übergangsbestimmungen zur GBDO-Novelle 2014, LGBl. 2400-53 
 
(1) Im Falle der Beendigung des Dienstverhältnisses oder im Falle einer 
Versetzung oder eines Übertritts in den Ruhestand vor dem 1. Jänner 
2015 gebührt die Urlaubsersatzleistung nach § 92 nur auf Antrag und ist 
der Zeitraum vom 3. Mai 2012 bis zum Tag der Kundmachung dieser 
Bestimmung nicht in den Lauf der Verjährungsfrist gemäß § 11 GBGO, 
LGBl. 2440, einzurechnen. 
 
(2) § 27 Abs. 1 lit. e ist bei Verurteilung wegen Straftaten, die ab dem 
Inkrafttreten dieser Bestimmung begangen wurden anzuwenden. 

 


